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Klemenzenfest 2018 

Kunstausstellung im Rathausfoyer 

mit Bildern von Ross Henriksen  unter dem 
Motto „Odyssee“. Der Künstler ist gebürtiger 
Schotte und stammt von der Insel Skye, im 
Nordwesten von Schottland am Atlantik. Er 
wohnt mit seiner Familie in Radolfzell und 
hat sein Atelier in der alten Kaserne. 
Die Ausstellung findet vom 14.09.2018 bis 
07.10.2018  im Neubau des Rathauses statt. 
Zur Eröffnung der Kunstausstellung am 
Donnerstag, 13.09.2018 um 19.00 Uhr  im 
Foyer des Rathauses möchte der Kunst- und 
Kulturkreis Steißlingen die Öffentlichkeit 
recht herzlich einladen. Den musikalischen 

Rahmen gestaltet der Schüler der Musikschule Steißlingen, Jonathan Stieglitz, Gitarre. Die 
Laudatio hält Frau Dr. Ulrike Niederhofer, Kunsthistorikerin, Überlingen. 
Öffnungszeiten der Ausstellung:
Montag bis Freitag von 08.00-12.30 Uhr und von 14.00-16.00 Uhr
Klemenzenfest-Sonntag, 16.09.2018 von 10.00-16.00 Uhr - der Künstler wird am Nachmit-
tag anwesend sein
Klemenzenfest-Montag, 17.09.2018 von 10.00-13.00 Uhr
Sonn-und Feiertage von 10.00-13.00 Uhr 

Kabarettabend
Der Kunst- und Kulturkreis präsentiert am Freitag, 14.09.2018, 20.00 Uhr in der Torkel Mar-
tin Herrmann mit seinem Programm „Keine Frau sucht Bauer“.

Martin Herrmann, der erste amtliche Frau-
enflüsterer Deutschlands, weiß: Auf den 
Acker stehen heute immer weniger / aber 
viele stehen auf den Akademiker...
Die Scheidungsquote liegt bei 50% in den 
Städten. Nur auf dem Land herrscht Stabi-
lität. Grund: keine Frauen. Die sitzen alle in 
der Stadt und lassen sich scheiden.
Fernseherprobte Städter hoffen inzwischen, 
eine Frau zu finden, wenn sie sich als Bauer 
verkleiden. Was treibt eine Städterin in die 
Arme eines Bauern? Ist es das Platzangebot 
für die Kinder und der Streichelzoo im Haus? 
Der Bauer ist familienfreundlich. Und wenn 
die Frau vom Gebären zu müde ist, trägt sie 
der Bauer auf Händen – zur Stallarbeit.
Mit Wort und Lied kümmert sich Anti-Lie-
dermacher Martin Herrmann um den Zeit-
geist zwischen Stadt und Land. 
Die Karten zum Preis von 14,00 € bzw. 8,00 
€ (Jugend bis 18 Jahre) können im Vorver-
kauf bei der Touristik Info im Rathaus, der 
Sparkasse - Geschäftsstelle Steißlingen, der 
Volksbank Steißlingen sowie im „Lädele“/
Postagentur erworben werden. Abendkasse:  
16,00 / 10,00 €. 

Donnerstag, 13.09.2018   
14.30 Uhr Seniorentreff
16.00-18.00 Uhr DRK Kleiderladen 
 geöffnet
19.00 Uhr Kunst-/Kulturkreis 
 Vernissage im Rathaus
20.00 Uhr  Feuerwehrprobe
Freitag, 14.09.2018
17.30 Uhr Pfadfinder Schnupper-
 abend
20.00 Uhr  Kunst-/Kulturkreis 
 Kabarettabend
Samstag, 15.09.2018                               
ab 09.30 Uhr CDU Infoveranstaltung
16.00 Uhr FC Fußballspiel
ab 17.30 Uhr  Musikverein 
 Pfälzer Weinfest
Sonntag, 16.09.2018                         
09.00 Uhr Festgottesdienst
 anschließend Prozession
ca. 11.00 Uhr      Musikverein 
 Frühschoppenkonzert
 anschließend Mittagessen
10.00-16.00 Uhr  Klemenzenfest-
 Kunstausstellung geöffnet
ab 13.00 Uhr          Bunter Unterhaltungs-
 nachmittag
Montag, 17.09.2018      
10.00 Uhr   Bürgerehrung/Sportlerehrung
10.00-13.00 Uhr Klemenzenfest-
 Kunstausstellung geöffnet
12.00 Uhr  Bürger für Bürger Mittagessen
15.00 Uhr Feuerwehr/DRK 
 Jahreshauptprobe
Mittwoch, 19.09.2018                           
12.00 Uhr   Bürger für Bürger Mittagessen
Donnerstag, 20.09.2018   
09.00-11.00 Uhr DRK Kleiderladen geöffnet
14.30 Uhr Seniorentreff
16.00-18.00 Uhr DRK Kleiderladen geöffnet
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17. Pfälzer Weinfest 
Am Samstag, 15.09.2018  lädt der Musikverein  ab 17.30 Uhr in der Torkel zum Pfälzer Weinfest 
ein. Angeboten werden Pfälzer Weinköstlichkeiten und Grillspezialitäten vom Mongolengrill. 
Die musikalische Umrahmung übernehmen an diesem Abend die Musikvereine aus Dingels-
dorf und Stahringen. 

Gottesdienst und Prozession 
Der Klemenzenfestsonntag wird traditio-
nell mit 3 Böllerschüssen eröffnet. 

Um 09.00 Uhr  beginnt der Gottesdienst in 
der Remigiuskirche. Im Anschluss an den 
Gottesdienst folgt die feierliche Prozession 
durch den Ort. 
 

Frühschoppen und Mittagessen 
Genießen Sie ab 11.00 Uhr in der Torkel das Frühschoppenkonzert mit dem Musikverein 
Steißlingen  und lassen Sie sich ab 12.00 Uhr  vom MSC und vom TuS Steißlingen, Abt. 
Handball  mit einem Mittagessen verwöhnen.
In der Gartenstraße sorgt der FC Steißlingen  für das leibliche Wohl.
Hier hat auch der Vergnügungspark der Firma Gebauer seine Zelte aufgeschlagen und 
wartet auf Ihren Besuch. 

Bunter Unterhaltungsnachmittag 
In der Torkel sorgt von 13.00 – 18.00 Uhr 
die Band „The Rockodiles“  für Spaß und 
gute Stimmung. 

 
Im Neubau der Schule findet das Künstler-Cafe  
in der Mensa statt. Die Bewirtung mit Kaffee und 
Kuchen erfolgt durch den TuS Steißlingen. 
In der Zeit von 14.00–18.00 Uhr wird für die klei-
nen Gäste Kinderschminken  angeboten. Mit 2 
Zaubervorführungen unterhält der Zauberer 
FAN  die anwesenden Kinder um 14.30 Uhr und 
16.00 Uhr. 

Bürgertag und Bürgerfeier 
Wir möchten alle Bürgerinnen und Bürger auch in diesem Jahr ganz besonders zur diesjähri-
gen Bürgerfeier am Klemenzenfest-Montag, 17.09.2018 um 10.00 Uhr in die Seeblick-
halle  einladen. 
Geehrt und mit dem Bürgerteller ausgezeichnet wird der Arbeitskreis der offenen Senio-
renarbeit, um sein großes Engagement für die Senioren/innen zu würdigen und den beson-
deren Beitrag für unsere Dorfgemeinschaft anzuerkennen. Viele ehrenamtliche Kräfte haben 
sich seit 20 Jahren weit über das übliche Maß hinaus eingebracht, um jede Woche ein Ange-
bot für unsere Senioren in der Begegnungsstätte zu erstellen und zu gestalten. Im Fokus lag 
gleich zu Beginn der Gründung der offenen Seniorenarbeit die Begegnung und die Kom-
munikation unter den älteren Menschen zu fördern und eine Vereinsamung zu verhindern. 
Die Bürgerrede mit dem Titel „Bürgersinn und gesellschaftlicher Zusammenhalt in pluralen 
Gesellschaften“ hält der Fachbereichsreferent und Dozent für Geschichte und Soziologie an 
der Universität Konstanz, Herr Prof. Thilo Raufer. 
Die musikalische Umrahmung übernimmt die Musikschule Steißlingen. 

Im Anschluss daran findet die Sportlerehrung statt. Geehrt werden:
- Daniel Wendler / Motorsport
- Noel Kurth / Kartsport
- Marc-Oliver Kampmann / Kartsport
- Ben und Tom Bichsel / Leichtathletik
- Bernd Gebhard / SSV
- Mannschaft Disziplin Armbrust 10 m / SSV 
- Benjamin Boos / Radsport

Im Anschluss an die Bürgerehrung bietet der traditionelle Bürgertrunk Zeit für Gespräche 
und Unterhaltung. Hierzu sind die Bürgerinnen und Bürger aus Steißlingen herzlich einge-
laden. 

Jahreshauptübung von Feuerwehr und DRK 
Am Montagnachmittag findet um 15.00 Uhr die Jahreshauptübung der Freiwilligen Feuer-
wehr und des DRK „rund ums Ochsen-Eck“ an der Kreuzung Lange Straße/Schulstraße statt. 

Freitag, 14.09.2018
Biomüllabfuhr
Mittwoch, 19.09.2018
Abfuhr Blaue Tonne
Freitag, 21.09.2018
Biomüllabfuhr
Freitag, 28.09.2018
Biomüllabfuhr
Samstag, 29.09.2018
Altmetall-/Schrottsammlung
Donnerstag, 04.10.2018
Restmüllabfuhr
Freitag, 05.10.2018
Abfuhr Gelber Sack
Samstg, 06.10.2018
Biomüllabfuhr

Wertstoffhof / Im Städtle 19

Mittwoch von 17.00-18.00 Uhr
Samstag von 09.00-12.00 Uhr
Abgegeben werden können: Altglas, 
Bauschutt, Dosen, Haushaltskleingerä-
te, Kartonagen, Korken, Metalle, Papier, 
Schrott. Annahme von Bildschirmgerä-
ten. Für Windeln steht ein Extra-Cont-
ainer auf dem Wertstoffhof bereit. An-
nahme von Restmüll ist nicht möglich!

Grünabfallannahmestelle

Die Grünabfallannahme ist jeden Sams-
tag von 09.00 - 12.30 Uhr geöffnet.
Es können Grünabfälle auf dem Areal der 
alten Kläranlage sortiert abgegeben wer-
den.
Trennung zwischen dickem Grüngut (mit 
Gehölz 5 cm Durchmesser und dicker) 
und leichtem Grüngut (Rasenschnitt, Blät-
ter etc.). Einfahrt nur über den Feldweg, 
rechts von der Baumschule Ammann, 
möglich. Anliefer-menge nicht mehr als 
die Menge eines Pkw-Anhängers!

Gelbe Säcke

Die Gelben Säcke erhalten Sie im Wert-
stoffhof oder im Bürger Service, Zi. 5, 
Rathausneubau, jeweils während der re-
gulären Öffnungszeiten.

Abfallsäcke

Die schwarzen 70 l Restabfallsäcke erhal-
ten Sie zum Preis von 5,10 € im Bürger 
Service, Rathausneubau, während der 
regulären Öffnungszeiten.

Altglascontainer im Ort

Benutzungszeiten Montag-Samstag: 
08.00-12.00 Uhr und 14.00-20.00 Uhr Die 
Nacht- und Ruhezeiten am Nachmittag 
sind ebenso einzuhalten, wie die Sonn- 
und Feiertagsruhe!   
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Umleitung des Verkehrs während des Klemenzenfestes 
  
Aufgrund der Festaktivitäten während des Klemenzenfestes ist die Gartenstraße wie jedes 
Jahr für den Kraftfahrzeugverkehr voll gesperrt. 
  
In der Zeit von Freitag, 14.09.2018 ab 08.00 Uhr bis Dienstag, 18.09.2018, 12.00 Uhr, wird die 
Buslinie auf eine andere Strecke umgeleitet. 
  
Umleitung: Nach der Haltestelle Singener Straße rechts in die Lange Straße – links in die 
Bergstraße – rechts in die Schubertstraße – Silcherstraße, danach normaler Fahrweg weiter. 
Ersatzhaltestelle für die Gartenstraße ist auf der Höhe des Bürgerhauses, Lange Straße 34. 
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dass diesen Samstag, 15.09.2018 die Kul-
tusministerin Baden-Württembergs,
Dr. Susanne Eisenmann, zum Bürgerdi-
alog in Steißlingen ist? Im Rahmen der 
CDU-Aktion „Wo drückt der Schuh“ ist sie 
zwischen 11.00 und 12.00 Uhr im Orts-
kern bei Hugo Maier / Metzgerei Rimme-
le für alle Bürger ansprechbar.
 

dass am Klemenzenfestmontag nicht 
nur das Rathaus geschlossen ist, son-
dern auch einige Geschäfte und Insti-
tutionen, wie z.B. die Bücherei? Gerade 
für unsere Neubürger, die noch nichts 
von dem großen jährlichen Steißlinger 
Fest gehört haben, ist das sicher gut zu 
wissen. 
  

dass aufgrund der Bürgerehrung am 
Klemenzenfestmontag, 17.September 
das Büro des Sozialdienstes St. Elisa-
beth in der Seniorenwohnanlage eben-
falls geschlossen bleibt? In dringenden 
Fällen bitte die Sozialstation Boden-
see e.V. in Stockach unter der Nummer 
07771/93620 anrufen. Am Dienstag, 18. 
September ist das Büro wieder besetzt. 
  
  
dass viele Steißlinger ihr Haus festlich 
mit Fähnchen und Fahnen zum Kle-
menzenfest schmücken? Da fühlen sich 
auch gleich die Gäste ganz herzlich will-
kommen, so wird uns immer wieder be-
richtet. 
  
  
dass nahezu jeder 5. Verkehrstote in Ba-
den-Württemberg auf „Ablenkung im 
Straßenverkehr“ zurück geht? Schnell 
am Steuer eine Whatsapp schreiben, 
auf der Autobahn in der Tasche kra-
men oder ein dringendes Telefonat 
zu führen, stellt sich immer häufi ger bei 
tödlichen Unfällen als Ursache heraus! 
Das Polizeipräsidium Konstanz beteiligt 
sich am „Aktionstag für mehr Verkehrssi-
cherheit“ am 20. September 2018. Die 
Maßnahmen fokussieren sich auf den 
fl ießenden Verkehr und sehen eine di-
rekte Ahndung der Verstöße im Rahmen 
von Anhaltekontrollen vor. 
  
  
dass neue Herbstkurse „Nichtraucher 
in 6 Wochen“ von der Fachstelle Sucht 
in Singen angeboten werden? Der Kurs 
wird von den Krankenkassen bezu-
schusst. Vormittagskurs, Donnerstag, 
27.09.2018, 10.00 Uhr oder Abendkurs, 
Dienstag, 16.10.2018, 18.30 Uhr bei 
der Fachstelle Sucht, Julius-Bührer-Str. 4 
in Singen. 
Anmeldung Tel.: 07731 – 912 400, 
fs-singen@bw-lv.de, www.bw-lv.de. 

Klemenzenfestmontag 

Bitte daran denken: 
Rathaus 
geschlossen 
  
  
Am Klemenzenfestmon-
tag, 17.09.2018 sind die 
Dienststellen des Rathau-
ses sowie der Bauhof 
geschlossen.
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Öffentliche Bekanntmachung 
  
Auslegungsbeschluss 
  
1.  Bebauungsplanentwurf 
 „Tal-Erweiterung“ 

2.  Örtliche Bauvorschriften zum Bebau-
ungsplanentwurf „Tal-Erweiterung“ 

  
Der Gemeinderat der Gemeinde Steißlingen 
hat am 10.09.2018 in öffentlicher Sitzung 
den Entwurf des Bebauungsplans „Tal-Er-
weiterung“, Gemeinde Steißlingen, und den 
Entwurf der Örtlichen Bauvorschriften zum 
Bebauungsplan „Tal-Erweiterung“, Gemein-
de Steißlingen gebilligt und beschlossen, 
diese Entwürfe nach § 3 Abs. 2 Baugesetz-
buch und nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch 
i.V.m. § 74 Landesbauordnung öffentlich 
auszulegen. 
  
Verfahren 
Der Bebauungsplan dient der Einbeziehung 
von Außenbereichsflächen in den Innenbe-
reich nach § 13b BauGB. Die Zulässigkeitsvo-
raussetzungen des § 13b BauGB sind gege-
ben, es wird eine zulässige Grundfläche von 
ca. 8.000 m² festgelegt und das Plangebiet 
befindet sich im direkten Anschluss an be-
stehende Wohnbebauung. 
Es werden keine Vorhaben festgesetzt, die 
einer Pflicht zur Durchführung einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung unterliegen. 
Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung 
der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB 
genannten Schutzgüter und für die Not-
wendigkeit der Einhaltung von Pflichten zur 
Vermeidung oder Begrenzung der Auswir-
kungen von schweren Unfällen nach § 50 S. 
1 BImSchG liegen nicht vor. 
Eine Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 
BauGB und naturschutzrechtliche Aus-
gleichsmaßnahmen sind nicht erforderlich. 
Ein Umweltbericht und eine Eingriffs-Aus-
gleichs-Bilanzierung werden nicht erstellt. 
  
Ziel und Zweck der Planung 
Die Gemeinde Steißlingen verfolgte in den 
letzten Jahren eine rege Innenentwicklung, 
um innerörtliche Flächenpotenziale res-
sourcenschonend erschließen zu können. 
Es stehen nahezu keine gemeindeeigenen 
Baugrundstücke mehr zur Verfügung und 
der örtliche Bedarf an Baugrundstücken für 
Einfamilienhäuser ist anhaltend hoch. Auf-
grund dessen wird im Gewann Tal, am nörd-
lichen Siedlungsrand, ein Neubaugebiet mit 
ca. 2,90 ha ausgewiesen. 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplans 
„Tal-Erweiterung“ werden die planungs-

rechtlichen Grundlagen für die geordnete 
städtebauliche Entwicklung eines definier-
ten Ortsrandes geschaffen. Durch eine nach-
haltige Einbindung des Ortsrandes in die an-
grenzende strukturreiche, freie Landschaft 
und den Ausbau der Verkehrserschließung 
wird langfristig diese Siedlungsarrondie-
rung gesichert. 
  
Das Plangebiet befindet sich am nordöstli-
chen Siedlungsrand von Steißlingen im Ge-
wann Tal. Es wird begrenzt im Nord-Westen 
und Nord-Osten von landwirtschaftlichen 
Flächen, im Süden-Westen und Süd-Osten 
durch bestehende Bebauung. 
  
Der Geltungsbereich umfasst die Flur-
stücke Nr. 3490/1 (teilweise); 8528; 3490; 
3492; 3516 (teilweise); 3471/1 (teilweise); 
3531; 3529; 3528; 8664 (teilweise); 8652; 
3517; 3518/1; 3519/1; 3520; 3521/1; 3521/2; 
3522/1; 3522/2; 3522/3; 3523 und 3524. Der 
räumliche Geltungsbereich beträgt in dieser 
Abgrenzung ca. 2,90 ha. 
  
Das Plangebiet wird wie in der nachfolgen-
den Planzeichnung dargestellt begrenzt: 
  

  
Im Einzelnen gilt für den Bebauungspla-
nentwurf die Planzeichnung (Teil A) und der 
Schriftliche Teil (Teil B 1.), für den Entwurf 
der Satzung über die Örtlichen Bauvor-
schriften die Planzeichnung (Teil A) und der 
Schriftliche Teil (Teil B 2.), jeweils mit dem 
Datum vom 10.09.2018. 
  
Auslegung 
Zur Darstellung der allgemeinen Ziele und 
Zwecke der Planung besteht für jedermann 
die Möglichkeit, die Planung mit Vertretern 
der Verwaltung zu erörtern und sich zu der 
Planung zu äußern. 
  
Der Entwurf des Bebauungsplans und der 
Entwurf der Örtlichen Bauvorschriften wer-
den mit Begründung und den nach Ein-
schätzung der Gemeinde wesentlichen, be-
reits vorliegenden Informationen 
von Freitag, dem 21.09.2018 bis Montag, 
dem 22.10.2018, 

je einschließlich, bei der Gemeinde Steißlin-
gen, Gemeindeverwaltung, Schulstraße 19, 
78256 Steißlingen, im Flur des Erdgeschos-
ses, Rathausaltbau (Zimmer 3) während der 
üblichen Öffnungszeiten öffentlich ausge-
legt. 
  
Der Inhalt der auszulegenden Unterlagen 
sind zusätzlich im Internet unter der Inter-
net-Adresse www.steisslingen.de einge-
stellt. 
  
Jedermann kann während der angegebe-
nen Auslegungsfrist, also bis einschließlich 
22.10.2018, Stellungnahmen mündlich zur 
Niederschrift während der Dienststunden 
bei der Gemeindeverwaltung Steißlingen 
(Anschrift siehe oben) vorbringen oder 
schriftlich an die Gemeindeverwaltung 
Steißlingen richten. Bei schriftlich vorge-
brachten Stellungnahmen sollte die volle 
Anschrift der Beteiligten angegeben wer-
den. Es wird darauf hingewiesen, dass nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen 
bei der Beschlussfassung über den Bebau-
ungsplan unberücksichtigt bleiben können. 
  
Dienststunden der Gemeindeverwaltung 
Steißlingen: 
 
Montag bis Freitag von  8.00   bis 12.30 Uhr 
Mittwoch von 14.00   bis 18.00 Uhr 
  
Steißlingen, 13.09.2018 
  
Benjamin Mors 
Bürgermeister 
  
  

In den kommenden Tagen feiern in unse-
rer Gemeinde folgende Jubilare 
  
Geburtstag 
  
Samstag, 15. September 2018 
Arno Kosnetzow 
85. Geburtstag 
  
Mittwoch, 19. September 2018 
Brigida Klotz 
85. Geburtstag 
  
Wir gratulieren recht herzlich und wünschen 
alles Gute – vor allem Gesundheit 

IST IHRE HAUSNUMMER GUT ERKENNBAR?
Im Notfall kann diese entscheidend für rasche Hilfe durch den Arzt oder den Rettungsdienst sein!
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Bericht aus der öffentlichen 
Sitzung des Gemeinderates 
am 10.09.2018 

Ein Bürger möchte in der Einwohnerfrage-
stunde wissen, wie viele Schüler für die 5. 
Klasse der Gemeinschaftsschule Steißlingen 
angemeldet wurden. Rektor Bitter informiert, 
dass zum Schuljahr 2018/2019 insgesamt 33 
Schüler eingeschult wurden. Damit ist die ge-
plante Zweizügigkeit wieder erreicht worden.

•	 Baugebiet „Tal Erweiterung“ - Behand-
lung der eingegangenen Bedenken und 
Anregungen aus der 1. Offenlage und 
Beschluss zur erneuten Offenlage

 
Der Entwurf des Gebiets, welches als Allge-
meines Wohngebiet (WA) festgesetzt werden 
soll, wurde im Detail durch das Planungsbüro 
Künster vorgestellt. 
Die förmliche frühzeitige Beteiligung fand 
im Zeitraum vom 20.04. - 18.05.2018 statt. 
Darüber wurden weitere Bürgerinformati-
onsveranstaltungen am 07.12.2017 und am 
10.07.2018 durchgeführt. Zwischenzeitlich 
wurde das Umweltgutachten und ein Versi-
ckerungsgutachten erstellt. 
Die im Zeitraum der Offenlage eingegangen 
Stellungnahmen von Bürgern, Behörden und 
sonstigen Trägern öffentlicher Belange wur-
den gesammelt und bewertet. Im Anschluss 
zu dieser Sitzung sind die erneute Beteili-
gung der Bürger und die Anhörung der Trä-
ger öffentlicher Belange mit einer zweiten 
Offenlage des Entwurfes durchzuführen. 

Verfahren
Mit diesem Bebauungsplan sollen die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen für eine 
geordnete und angepasste städtebauliche 
Entwicklung der Gemeinde geschaffen 
werden. Ausgehend von der derzeit an-
grenzenden baulichen Nutzung soll das Pla-
nungsgebiet als Allgemeines Wohngebiet 
ausgewiesen werden. Aufgrund der Lage 
und der geringen zur Bebauung zulässigen 
Fläche von unter 10.000°m² des zu planen-
den Gebiets, konnte die Aufstellung des Be-
bauungsplanes im beschleunigten Verfahren 
nach § 13b BauGB erfolgen 
Im Zuge der Offenlage sind 12 Stellungnah-
men von Behörden bzw. Trägern öffentlicher 
Belange bei der Gemeinde eingegangen. 
Bedenken wurden dabei von der Polizeidi-
rektion Konstanz, vom Badischen Landwirt-
schaftlichen Hauptverband e.V., sowie dem 
Landratsamt Konstanz geäußert. Im Wesent-
lichen wurden folgende Anregungen und 
Bedenken genannt:
Geschwindigkeitsbeschränkung mit 30 km/h, 
Vermeidung der Differenzierung der Straßen-
beläge und Definierung von Sichtdreiecken 
entlang Straßeneinmündungen und -kreu-
zungen, sowie bei Grundstückszufahrten, der 
Verlust landwirtschaftlicher Flächen, Kom-
pensation der Fläche im Biotopverbund.

Die verkehrsrechtlichen Vorschläge wurden 
im Entwurf angepasst, eine geeignete Kom-
pensationsfläche des Biotopverbundes wur-
de im benachbarten Gewann Fidelisreute 
gefunden. 
Stellungnahmen von Bürgern bzw. Bürger-
gruppen liegen mehrere vor. Die Bedenken 
sind teilweise mehrfach genannt:
Die Themenpunkte umfassen die Verkehrssi-
tuation, die Höhe und Größe der geplanten 
Gebäude, Reduzierung der maximal zulässi-
gen Wohneinheiten, die Zuverlässigkeit des 
Regenwasserkonzepts, die Forderung eines 
höheren Stellplatzschlüssels, Ausgleich für 
den Verlust der Streuobstbäume, sowie meh-
rere privatrechtliche Anfragen über Grund-
stückserwerbsabsichten oder Haftungsfra-
gen.

Herr Künster vom Planungsbüro Künster 
stellt den Gemeinderäten zusammengefasst 
die eingegangenen Stellungnahmen der 
Träger öffentlicher Belange und der Bürger-
schaft vor. Insbesondere geht Herr Künster 
dabei auf die von Bürgern als bedenklich 
vorgebrachten maximalen Gebäudehöhen 
(9,5 m) ein. Von den Bürgern war eine Reduk-
tion auf maximal 7,5 m gefordert worden. 
Herr Künster erläutert anschaulich an diver-
sen Planzeichnungen, dass die zukünftigen 
Gebäude des Baugebiets Tal selbst bei voller 
Ausreizung der maximal zulässigen Gebäu-
dehöhe nicht die bereits bestehende umge-
bende Bebauung überragen. Dies ist unter 
anderem der Tatsache geschuldet, dass die 
Erdgeschossfußbodenhöhe (EFH) des neuen 
Baugebiets im Vergleich zur umgebenden 
Bestandsbebauung tiefer liegt. 
Die vom Planungsentwurf vorgeschriebe-
nen Pflastersteine im neuen Baugebiet wur-
den von den Bürgern als mögliche Quelle 
zukünftiger Lärmbelästigungen eingestuft 
und werden daher aus den Regelungen des 
Bebauungsplans herausgenommen. Ebenso 
wird die Einrichtung der Tempo 30-Zone im 
Plangebiet nicht durch die Vorgaben des Be-
bauungsplans erfolgen, sondern durch eine 
verkehrsrechtliche Anordnung. 
Eine weitere Erhöhung der vorgeschriebenen 
Baugrenzen wird abgelehnt. Die Gemeinde 
hatte die Grenzen bereits über das gesetzli-
che Mindestmaß von 2,5 m auf 4,0 m erhöht. 
Auch werden den Forderungen nach einer 
Begrenzung der Anzahl an Wohneinheiten 
pro Gebäudekomplex, nach Reduzierung der 
Grundstücksflächen und nach einer Verklei-
nerung der maximalen Gebäudelängen nicht 
nachgekommen. 
Den Vorwurf, dass das von der Gemeinde 
Steißlingen vorgelegte Regenwasserkonzept 
nicht schlüssig sei, weist Herr Künster zurück. 
Nur ein stimmiges Regenwasserkonzept wird 
durch die Fachaufsichtsbehörden genehmigt 
werden. 
Die Forderung der Bürgerschaft, den Stell-
platzschlüssel von 1,5 auf 2 zu erhöhen wird 
als nicht notwendig angesehen, da die Grö-
ßen der Grundstücksflächen ein Abstellen 
von Fahrzeugen auf dem eigenen Grund-
stück erlaubt. Außerdem lassen die Straßen-
breiten von 5,5 m ein Seitwärtsparken ent-
lang der Straße zu. 
Auch die Befürchtungen aus der Bürgschaft, 
die Kapazität der Kläranlage der Gemeinde 

Steißlingen würde ein weiteres Baugebiet 
nicht zulassen, können aufgrund deren Ka-
pazität als gegenstandslos zurück gewiesen 
werden. 
Herr Künster weist abschließend darauf hin, 
dass die Gemeinde den Bebauungsplan von 
21.09.2018 bis 22.10.2018 in die erneute Of-
fenlage geben wird, obwohl bei einem ver-
einfachten Verfahren lediglich eine Offenlage 
gesetzlich vorgeschrieben wird. Bei dieser 
freiwilligen Offenlage können durch die Trä-
ger öffentlicher Belange und durch die Bürg-
schaft erneut Anregungen und Stellungnah-
men eingereicht werden. 
Ein Mitglied des Gemeinderats erkundigt 
sich nach den Gründen, warum der Haupt-
forderung aus der Bürgerschaft, nämlich 
einer Reduzierung der maximalen Gebäude-
höhen auf 7,50 m, nicht entsprochen wird. 
Herr Künster erläutert, dass diese Forderun-
gen eines Teils der Bürgerschaft den Wohn-
bedürfnissen der Gesamtbevölkerung und 
den Vorschriften über den sparsamen und 
schonenden Umgang mit Grund und Boden 
gegenüberstehen. Außerdem verweist er auf 
die bereits erläuterten Auswirkungen der 
niedrigeren EFH des Plangebietes. Im Übri-
gen zeigt die Erfahrung, dass die allermeisten 
Bauherren die maximal möglichen Bauoptio-
nen bei weitem nicht ausschöpfen. 
Die Befürchtungen einiger Bürger, dass durch 
Bauträger die maximal möglichen Baugren-
zen vollständig ausgereizt werden könnten, 
kann ein weiteres Mitglied des Gemeinderats 
zerstreuen. 
Auf Nachfrage aus dem Gemeinderat erläu-
tert Herr Künster, dass die im Plangebiet ein-
gerichteten Sackgassen eine Vorsorge für zu-
künftige Entwicklungen darstellen. Sie sollen 
als Option zur Erweiterung des Plangebiets in 
einem Gesamtkonzept dienen. 

Beschluss:
1.  Die Abwägungen zu den im Rahmen der 

Offenlage eingegangenen Stellungnah-
men seitens der Träger öffentlicher Belange 
und der förmlichen Öffentlichkeitsbeteili-
gung werden, wie in der Sitzungsvorlage 
vorgeschlagen, beschlossen.

2.  Die Beteiligung der Bürger gemäß § 3 (2) 
BauGB und die Anhörung der Träger öf-
fentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB 
sind mit einer zweiten Offenlage des Ent-
wurfes durchzuführen.

•	 Gemeinschaftsschule Steißlingen  
– Erfahrungen unserer Starterschule 
Schuljahre 2012 – 2018

 
Wie bereits in der Vergangenheit praktiziert, 
möchte auch die neue Schulleitung der Ge-
meinschaftsschule Steißlingen, Herr Rektor 
Bitter und Frau stellv. Rektorin Kauderer, dem 
Gemeinderat von den Erfahrungen und Erfol-
gen der Gemeinschaftsschule Steißlingen im 
vergangenen Schuljahr berichten. Außerdem 
möchte die Schulleitung die Gelegenheit 
nutzen, um über die Ergebnisse des ersten 
Schulabschlusses an der Sekundarstufe der 
Gemeinschaftsschule Steißlingen zu infor-
mieren. 
Die Schulleitung stellt dem Gremium zusam-
mengefasst die Chancen und Herausforde-
rungen dar, die die Entwicklung des neuen 
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Schulsystems der Gemeinschaftsschule mit 
sich gebracht haben. 
Anhand einer Präsentation stellt die Schul-
leitung die Entwicklung der sog. Starterklas-
se aus dem Jahr 2012 dar. Bemerkenswert 
ist dabei unter anderem folgende Tatsache: 
Von den 70 Schülerinnen und Schülern 2012 
wurden 58% mit Hauptschulempfehlung, 
28% mit Realschulempfehlung und 14% mit 
gymnasialer Empfehlung eingeschult. Von 
den 63 Schülerinnen und Schülern der Ab-
schlussklasse 2017/2018 verließen rund 27% 
die Gemeinschaftsschule mit einem Haupt-
schulabschluss, ca. 57% mit einem Realschul-
abschluss und ca. 16% wurden auf berufliche 
Gymnasien übergeleitet. Diese positive Ent-
wicklung ist eines der Hauptargumente für 
die Gemeinschaftsschule, die Schülerinnen 
und Schüler so lange wie möglich zusam-
men zu unterrichten – trotz unterschiedlicher 
Lernniveaus. Insbesondere „Spätstarter“ kön-
nen einen höheren Abschluss als die Grund-
schulempfehlung machen, ohne die Schule 
wechseln zu müssen. Ab der 8. Klasse wird 
dann, so Rektor Bitter, eine Einteilung nach 
dem Lernniveau zur Vorbereitung auf die 
Prüfungen vorgenommen. 
Ein Mitglied des Gemeinderats erkundigt sich 
nach dem Verhältnis an Steißlinger Schüler 
zu auswärtigen Schülern in der GMS. Rektor 
Bitter nennt eine Relation von je die Hälfte. 
Auf Nachfrage aus dem Gemeinderat, infor-
miert der Rektor über aktuell 5 Schülerinnen 
und Schüler, welche durch den Sonderpäda-
gogen der GMS an der Inklusion teilnehmen.
Von einem Gemeinderatsmitglied wird die 
Befürchtung geäußert, dass die dieses Jahr 
eingeschulten 33 Schülerinnen und Schüler 
einen Trend in eine ungewisse Zukunft der 
Schule darstellen. Das Gremiumsmitglied er-
kundigt sich nach Maßnahmen der Schullei-
tung, um die Attraktivität der Gemeinschafts-
schule wieder zu steigern.

Die Schulleitung nimmt für sich in Anspruch, 
eine gute Qualität an der GMS bieten zu kön-
nen. Diese Qualität kann erstmals mit den 
guten Schulabschlussnoten und vielen Prei-
sen/Lob nachgewiesen werden. Dennoch 
wurden aufgrund der neuen Herausforde-
rungen der neuen Schulform Gemeinschafts-
schule auch Fehler gemacht. Eine stetige Ver-
besserung der Unterrichtsqualität sieht die 
Schulleitung als geeignetstes Mittel an, die 
Qualität zu steigern. Außerdem sollen durch 
Fortbildungen und Coachings die Lehrer wei-
terentwickelt werden, sodass diese die Eltern 
besser beraten und die Sicherheit vermitteln 
können, dass an der Gemeinschaftsschule 
Steißlingen ein sehr guter Schulabschluss er-
worben werden kann. Desweiteren soll durch 
eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit Positives 
nach außen getragen werden.
Die Konrektorin Kauderer erläutert, dass die 
33 eingeschulten Schülerinnen und Schüler 
diesen Schuljahres nicht nur Grund zur Sor-
ge geben müssen, da es neben der Quantität 
an eingeschulten Schülerinnen und Schülern 
auf die Qualität der Durchmischung der ein-
geschulten Kinder ankommt. Ungefähr die 
Hälfte der Schüler/innen haben eine Haupt-
schulempfehlung, die andere Hälfte eine 
Real- oder Gymnasiumempfehlung. Eine 
solche Durchmischung ist für eine Gemein-

schaftsschule hervorragend, da die stärkeren 
Schüler/innen als „Zugpferde“ für die schwä-
cheren fungieren und beim Erklären in den 
Arbeitsgruppen ihr Wissen bedeutend festi-
gen.  
Auf Rückfrage aus dem Gemeinderat erläu-
tert die Schulleitung, dass seit mittlerweile 17 
Jahren eine erfolgreiche Kooperation mit der 
Sonnenlandschule im Bereich der Inklusion 
der Sprachbehinderung eingerichtet ist. Seit 
diesem Jahr werden an der Gemeinschafts-
schule Steißlingen außerdem Schülerinnen 
und Schüler mit Lernschwäche durch einen 
differenzierten Bildungsplan unterstützt. 
Während die Schülerinnen und Schüler mit 
Sprachschwäche am regulären Unterricht 
teilnehmen, wird für die Schülerinnen und 
Schüler mit Lernschwäche ein zieldifferen-
zierter Unterricht mit einem ausgebildeten 
Inklusionslehrer angeboten. 
Auf die Nachfrage aus dem Gemeinderat, 
wie die Gemeinschaftsschule Steißlingen im 
Vergleich zu anderen Gemeinschaftsschulen 
bzw. zu Schulen anderer Schularten abge-
schlossen hat, kann Schulleiter Bitter keine 
konkrete Antwort geben, da seitens des Kul-
tusministeriums grundsätzlich keine solche 
Statistiken veröffentlicht werden. 
Das Gremium erkundigt sich über die Aus-
wirkungen des Lehrermangels an der Ge-
meinschaftsschule Steißlingen. Schulleiter 
Bitter führt aus, dass der Lehrermangel aktu-
ell an allen Bildungseinrichtungen zu spüren 
ist und die Personalakquise derzeit schwer 
fällt. Im Gegensatz zu anderen Schulen aus 
der Region kann die Gemeinschaftsschule 
Steißlingen den Pflichtunterricht allerdings 
abdecken, auch wenn Ausfälle teilweise nicht 
immer vollständig kompensiert werden kön-
nen. 
Ein Mitglied des Gremiums erkundigt sich 
nach dem Grad der Einbeziehung der Eltern 
in den Schulalltag der Gemeinschaftsschu-
le Steißlingen. Die Schulleitung führt aus, 
dass Eltern immer so weitgehend wie mög-
lich mit einbezogen werden. Im Jahr gibt 
es mehrfach Informationsveranstaltungen, 
um sich frühzeitig über das Konzept der Ge-
meinschaftsschule informieren zu können. 
Außerdem haben die Eltern ein gesetzlich 
verankertes Mitspracherecht, von dem sie je-
derzeit Gebrauch machen können. Zusätzlich 
nennt die Schulleitung noch den Elternbeirat 
und das Mitbestimmungsrecht der Eltern im 
Bereich des Mittagessenangebots. 
Auf die Nachfrage aus dem Gremium, wie 
viele Schülerinnen und Schüler der Grund-
schule Steißlingen nach der vierten Klasse 
die GMS besuchen, schätzt Rektor Bitter die 
Relation auf ein gutes Drittel. 

Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt den Erfahrungsbe-
richt der Schulleitung der Gemeinschafts-
schule Steißlingen zur Kenntnis.

•	 Antrag der Firma Eloxal Höfler GmbH 
auf immissionsschutzrechtliche Geneh-
migung

 
Bauamtsleiter Schönenberger stellt dem Ge-
meinderat das Vorhaben der Fa. Eloxal GmbH 
und dessen Auswirkungen auf die Gemeinde 
Steißlingen detailliert vor. Mit dem Abbruch 

des Anwesen Eichenstraße 10 kann die Firma 
Eloxal Höfler GmbH den Betrieb zukunftsfä-
hig erweitern. Die Fa. Eloxal Höfler GmbH be-
antragte die immissionsschutzrechtliche Än-
derungsgenehmigung zur Errichtung einer 
weiteren Eloxalanlage. Die neue Anlage wird 
in einer Halle im Industriegebiet auf einer be-
reits teilweise versiegelten Fläche errichtet. 
Aufgrund der vorhandenen Schutzvorkeh-
rungen sind keine Beeinträchtigungen der 
Schutzgüter Boden oder Wasser zu erwarten, 
da bei einer Leckage austretende wasser-
gefährdende Stoffe sicher zurückgehalten 
werden können. Für das Schutzgut Luft sind 
keine erheblich nachteiligen Auswirkungen 
zu erwarten. Die entstehenden Emissionen 
werden in Abluftanlagen entsprechend dem 
Stand der Technik behandelt 
Der Gemeinderat möchte vor endgültiger 
Zustimmung zum Antrag auf immissions-
schutzrechtliche Genehmigung über die De-
tails der geplanten baulichen Veränderungen 
informiert werden. Der Vorsitzende schlägt 
deshalb vor, über den immissionschutzrecht-
lichen Teil des Antrags separat vom baurecht-
lichen Teil abzustimmen. Über die baurecht-
lichen Veränderungen soll in der nächsten 
Sitzung informiert werden. 

Beschluss:
Dem Antrag auf immissionsschutzrechtliche 
Genehmigung wird mit der Maßgabe zuge-
stimmt, dass der SW- Anschluss zwingend an 
den SW- Kanal im Lehmgrubenweg erfolgen 
muss und die beantragte Einleitungsmenge 
nicht überschritten wird.

•	 Entscheidung über einen Antrag für den 
weiteren Kiesabbau

 
In der Gemeinderatssitzung vom 05.12.2016 
stimmte die Gemeinde dem Kiesabbau für 
den Abschnitt I auf dem Flurstück 8277/11 
zu. Der weitere Abbau sollte nach diesem 
Grundstück von Osten nach Westen her über 
2 Privatgrundstücke weiter voran gebracht 
werden. 
Aufgrund von steuerlichen Fragen eines der 
o. g. privaten Grundstückseigentürmer kann 
von der Firma zurzeit diese Fläche nicht er-
worben werden. Außerdem schreitet der Ab-
bau aufgrund der aktuellen Baukonjunktur 
schneller voran als erwartet. Aus betriebli-
chen Gründen muss von der kiesabbauen-
den Firma ein neuer Abbauantrag für weitere 
Abbauflächen gestellt werden. 
Im Gemeinderat entsteht eine kurze Diskus-
sion über Ausgleichsmöglichkeiten für die 
Kiesabbaufläche. Im Grundsatz kann das 
Gremium dem vorgezogenen Abbau des 
gemeindeeigenen Grundstücks zustimmen. 
Allerdings möchte das Gremium von der 
Firma eine Gesamtkonzeption des Kiesab-
baus über die nächsten Jahrzehnte vorstellt 
bekommen. Das Gremium moniert, dass be-
reits im letzten Jahr kurzfristig eine Fläche 
der Gemeinde Steißlingen für den Kiesabbau 
hergegeben werden musste und dass die-
se Art und Weise der kurzfristig benötigten 
Flächen so nicht fortgeführt werden darf. 
Bürgermeister Mors stimmt dieser Argumen-
tation zu. Allerdings wird dieses Konzept der 
Kontinuität wohl erst nach erfolgten Grund-
stücksverhandlungen mit dem Privateigen-
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tümer vorgelegt werden können. Zum aktu-
ellen Zeitpunkt benötigt die Firma allerdings 
ein Signal der Gemeinde, ob der Kiesabbau 
auf dem Grundstück der Gemeinde weiter-
geführt werden kann. 

Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt grundsätzlich dem 
erweiterten Kiesabbau auf dem Flst. 8277/11 
zu.

•	 Genehmigung von Spenden
 
Die Firma Sybit GmbH, Sankt-Johannis-Str. 
1-5 in Radolfzell, hat dem Kinderhaus Stor-
chennest eine Sitzgarnitur im Wert von 
1.800,00 € gespendet. 

Beschluss:
1.  Die Annahme der o. g. Spende der Firma 

Sybit GmbH in Höhe von 1.800,00 € wird 
genehmigt.

2.  Die Verwaltung wird beauftragt, den Be-
richt über die Annahme der Spenden der 
Rechtsaufsichtbehörde zu übersenden.

•	 Vergaben
 
Bodenbelagsarbeiten 
- Kinderhaus Storchennest:
Beim Bau des Kindergartens Storchennest 
wurden die Holzbohlen der 2. Ebene ohne 
Körperschalltrennung auf die Deckenbalken 
verlegt, wodurch sie sehr lärmintensiv wur-
den. Vor ca. 15 Jahren wurde deshalb aus 
Lärmschutzgründen auf die Holzbohlenbe-
läge der Empore in den Gruppenräumen (2. 
Ebene) ein Teppichbodenbelag verlegt, der 
nun aus hygienischer Sicht entfernt werden 
muss. Die inzwischen als Schlafräume ge-
nutzten Nebenräume haben nur den Holz-
bohlenbelag, auf dem kleinere Teppiche aus-
gelegt sind. Im Gruppenraum 4 wurde auch 
die Treppe in die 2. Ebene mit Teppich belegt. 
Da weder Teppichbodenbeläge noch rohe 
Holzbohlenbeläge für die Nutzung wirklich 
geeignet sind, muss ein schallabsorbierender 
und zugleich pflegeleichter Bodenbelag aus-
gewählt werden. 

Beschluss:
Der Auftrag über die Bodenbelagsarbeiten 
im Kindergarten wird auf Grundlage des An-
gebotes zum Angebotspreis von 11.489,20 € 
an die Fa. Rothmund aus Steißlingen erteilt. 

Klemmschutz an Türen 
- Kinderhaus Storchennest:
An 38 Türen im Kindergarten fehlen noch die 
inzwischen vorgeschriebenen Fingerklemm-
schutzelemente. Da von beiden Seiten einer 
Türe dieser Klemmschutz angebracht werden 
muss, ist damit ein erheblicher Aufwand ver-
bunden. 

Beschluss:
Der Auftrag über Lieferung und Montage 
des Fingerklemmschutzes im Kindergarten 
wird auf Grundlage des Angebotes zum An-
gebotspreis von 7.996,03 € an die Fa. Horber 
aus Steißlingen erteilt. 

Einklemmschutz und Einhausung Außen-
spielgeräte am Kinderhaus:
Am Kinderhaus sind im ebenerdigen Terras-
sen- und Außenspielbereich bei den senk-
recht stehenden Sonnenschutzlamellen die 
Abstände der Holzbohlen zu groß. Diese 20 
cm breiten und 5 cm starken Holzbohlen ste-
hen im Abstand von 15 cm zueinander, was 
so nicht zulässig ist, da ein Kind den Kopf 
hineinstecken könnte (Kopffangstelle 8,9 
cm nach § 23 GUV). Im OG wurde deshalb 
im Terrassenbereich eine flächige Glasplatte 
bzw. ein Edelstahlnetz vorgeschraubt und im 
Treppenbereich sind 2 Handläufe vorhanden; 
sowie unter den Handläufen eine flächige 
Absturzsicherung. 
Im EG Bereich muss dieser Einklemmschutz 
beidseitig erfolgen, da der Spalt von beiden 
Seiten (überdachte Spielterrasse und Außen-
spielbereich) zugänglich ist.

Im Gemeinderat entsteht eine ausgiebige 
Diskussion über die Verantwortung für diese 
Nachbesserungsnotwendigkeiten. Ein Groß-
teil des Gemeinderats sieht den Architekten 
des Kinderhauses in der Pflicht, da dieser 
mit den gesetzlichen Mindestvorgaben im 
Bereich des Kindergartenbaus vertraut sein 
müsste. Sowohl der Einklemmschutz als auch 
die Einhausung der Außenspielgeräte und 
das Türchen für die Notausgangstreppe hät-
ten in den Augen des Gremiums vom Archi-
tekten bedacht werden müssen.
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass un-
abhängig von der aufgeworfenen Verant-
wortungsfrage schlussendlich die Gemein-
de die unfallverhütenden Vorschriften und 
Maßnahmen umsetzen muss, um keine 
haftungsrechtlichen Konsequenzen davon-
zutragen. Hätten der Architekt diese Maß-
nahmen gleich mit umgesetzt, wären die 
Baukosten um die Beträge höher ausgefallen. 

Die Kindergartenleitung, Frau Gnann stimmt 
den Ausführungen der Verwaltung zu. Au-
ßerdem ergänzt sie, dass die Einhausung der 
Außenspielgeräte weiter an Notwendigkeit 
hinzugewonnen hat, seitdem der Schuppen 
für die Außenspielgeräte im alten Teil des 
Kinderhauses aufgrund des Zustandes und 
Platzbedarfs durch den Bauhof der Gemein-
de abgerissen wurde. Dem Bauhof spricht die 
Kindergartenleitung dabei ein großes Lob 
aus. Zum einen für das schnelle Agieren und 
zum anderen für die kreative Art und Wei-
se, wie der ehemalige Platz des Schuppens 
durch den Bauhof umgestaltet wurde und 
nun einen Abenteuer-Spielbereich für die 
Kinder des Kinderhauses darstellt. 

Der Gemeinderat stimmt der Notwendigkeit 
der Maßnahmen zu, fordert aber Nachver-
handlungen der Gemeindeverwaltung mit 
dem Architekten zur Geltendmachung der 
zusätzlichen Kosten. 

Beschluss:
Der Auftrag über die Metallbauarbeiten am 
Kindergarten wird auf Grundlage des Ange-
botes zum Angebotspreis von 28.043,65 € an 
die Fa. Lindner aus Singen erteilt.

Beratungsleistungen
Jede Kommune in Deutschland ist verpflich-
tet, regelmäßig ein Konzessionsverfahren 
durchzuführen. Durch die Höchstlaufzeit von 
Konzessionsverträgen von 20 Jahren wird ein 
Mindestmaß an Wettbewerb um das Netz 
ermöglicht. Daher müssen die Wasser- und 
Stromkonzessionen neu ausgeschrieben 
werden.
Aus Sicht der Verwaltung ist, um eine rechtsi-
chere Vergabe gewährleisten zu können, die 
Unterstützung durch ein auf die Vergabe von 
Konzessionen spezialisiertes Beratungsunter-
nehmen notwendig. Mit mehreren Anbietern 
wurden Verhandlungsgespräche geführt 
und eine Auswahl getroffen. 

Beschluss:
1.  Die Verwaltung wird beauftragt, einen 

Beratungsvertrag über die Ausschreibung 
der Konzessionen für das Wasser- und 
Stromnetz mit der Firma PWC -Pricewater-
houseCoopers abzuschließen.

2.  Eine außerplanmäßige Ausgabe i. H. v. 
10.000 € wird beschlossen.

•	 Baugesuche, Bauvoranfragen
 
1 Bauantrag über einen Neubau eines Drei-
familienwohnhauses mit Garagen, Kronen-
gasse 7, Steißlingen wird das Einvernehmen 
erteilt.
Ein Mitglied des Gemeinderats erkundigt 
sich über notwendige Schutzmaßnahmen 
gegen vorhandene Lärmimmissionen aus 
umgebender Landwirtschaft. Die Verwaltung 
informiert, dass aufgrund des Nicht-Vor-
handenseins eines Bebauungsplans im Pla-
nungsgebiet keine Maßnahmen vorgeschrie-
ben seien. 

1 Bauantrag über eine Neubau eines Mehr-
familienhauses mit 6 Wohneinheiten, He-
belstraße 2 a, wird das Einvernehmen nicht 
erteilt.
Im Gemeinderat wird das Bauvorhaben dis-
kutiert. Das Gremium kann dem Bauvorha-
ben aufgrund des mächtigen Baukörpers 
und der möglichen Überschreitung der 
Grundflächenzahl nicht zustimmen. Ein Mit-
glied des Gremiums erkundigt sich nach den 
weiter möglichen Schritten, sollte das Einver-
nehmen der Gemeinde Steißlingen durch 
das Landratsamt Konstanz ersetzt werden.
Bauamtsleiterin Mayer informiert, dass die 
Gemeinde in diesem Fall zunächst nochmals 
angehört wird. Auch Bürgermeister Mors 
führt aus, dass der Gemeinde in diesem Fall 
noch sämtliche Möglichkeiten offen stehen 
und auch kein Verstreichen von Fristen be-
fürchtet werden muss.

•	 Bekanntgaben
 
Nahversorgung
Bereits in den letzten Jahren war das The-
ma „Nahversorgung“ immer wieder auf der 
Agenda des Gemeinderats. Zuletzt fand im 
Herbst 2017 eine Bürgerbefragung statt, mit 
welcher die Belange der Steißlinger Bevölke-
rung analysiert werden sollten. Hierbei zeigte 
sich ein klares Bild. Eine deutliche Mehrheit 
der Befragten äußerte sich unzufrieden über 
den damaligen Ist-Zustand. Insbesondere 
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die Punkte Lebensmittel und Drogeriewaren 
wurden als Wunsch angegeben. 
Zwischenzeitlich änderte sich die Situation 
in der Form, dass im Gebäude des ehemali-
gen Landmarkts eine Netto-Filiale eröffnete. 
Diese Ansiedlung machte einige Punkte der 
Untersuchung bereits kurz nach deren Veröf-
fentlichung obsolet. 

Aus diesem Grund bat die Verwaltung um 
eine Anpassung der Untersuchung, um die 
neuen, aktualisierten Kennziffern zu erhal-
ten. Das Ergebnis ergab, dass auch nach Er-
öffnung des Netto-Markts die Verkaufsfläche 
je Einwohner auf unterdurchschnittlichem 
Niveau verbleibt. Hinsichtlich den Nahrungs- 
und Genussmitteln beläuft sich die Durch-
schnittsfläche in der Region Hochrhein-Bo-
densee auf 480 qm/1.000 EW. In Steißlingen 
beträgt dieser Wert momentan 314 qm / 
1.000. EW. Die Verwaltung wird die künftige 
Entwicklung beobachten.

•	 Anträge
 
Breitbandversorgung des Ortsteils Wiechs 
Ortsvorsteher Herz verliest in der Sitzung des 
Gemeinderats das Anliegen der Bürgerinnen 
und Bürger und des Ortschaftsrats Wiechs 
bezüglich des notwendigen Ausbaus der 
Breitbandversorgung des Ortsteils Wiechs. 

 

 
Sperrmüllbörse  
– kostenlos abzugeben 
  
Metz-Röhrenfernseher 
70 cm Diagonale 

Tel.: 07738/361

Abschlussveranstaltung mit dem 
Ökomobil vom Regierungspräsidium 
Freiburg 
 

  
Ein äußerst interessanter Abschluss des Steiß-
linger Kinder- und Jugendsommers konnten 
die teilnehmenden Kinder am vergangenen 
Freitag erleben. Das Ökomobil des Regie-
rungspräsidiums Freiburg war zu Gast und 
hinter dem Feuerwehrgerätehaus wurde 
schnell ein bestens geeigneter Platz für die 
Naturforscher gefunden. Mit einem Kennen-
lernspiel startete das Team vom Ökomobil in 
die Veranstaltung. Danach erhielt jedes Kind 
sein eigenes kleines Fernrohr, um die nä-
here Umgebung zu erkunden. Gemeinsam 
wurden die Neugier und das Interesse über 
Pflanzen und Tiere und deren Vernetzung in 
den Lebensräumen geweckt. Anschließend 
wurden im Ökomobil mit der Video-Projek-
tion die kleinen Funde ganz groß präsentiert 
und darüber diskutiert. 
Eine schöne, informative und lehrreiche Ver-
anstaltung beendete den 25. Steißlinger Kin-
der- und Jugendsommer 2018. 

Militärische Übungen  
der Bundeswehr  
  
In der Zeit vom 14.09. – 28.09.2018 führt 
eine Bundeswehreinheit des ABC-Ab-
wehr-Bataillon 750 „Baden“ wieder eine mi-
litärische Übung durch.  
  
Das Übungsgebiet erstreckt sich auch über 
Steißlinger Gemarkung. 
  
Evtl. Manöverschäden sind der Bundes-
wehrdienstleistungszentrum Stetten a. k. M., 
Lager Heuberg, Hardstr. 58, 72510 Stetten 
a.k.M., Tel.: 07573/504-0, zur Begutachtung 
und Aufnahme anzuzeigen. 
  
Um eine Gefährdung für die Übungstruppe 
und Jagdberechtigte auszuschließen, wer-
den auch die betreffenden Eigenjagdbesit-
zer und sonstigen Jagdberechtigen  
um Kenntnisnahme gebeten. 
 

Seniorentreff

Zum wöchentlichen Treff in der Begeg-
nungsstätte der Seniorenwohnanlage 
in der Radolfzeller Straße sind alle Seni-
orinnen und Senioren ab 60 Jahren und 
sonstige interessierte Bürgerinnen und 
Bürger herzlich eingeladen. 

Jeden Donnerstag von 14.30-17.00 Uhr  
gibt es neben Kaffee, Kuchen und sonstigen 
Getränken unterhaltsame Gespräche und 
ein ansprechendes Programm.   

Donnerstag, 13.09.2018 
Lieder und Texte zum Herbst mit Irma Ren-
ner und Waltraud Stengele 

Donnerstag, 20.09.2018 
Bilderpräsentation von Achim Dröse über 
Berlin 

Wir brauchen Verstärkung! 
Wir, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Arbeitskreises für offene Seniorenarbeit 
gestalten seit über 20 Jahren das Programm 
für die Veranstaltungen im Seniorentreff. 
Können Sie sich vorstellen, bei uns mitzuar-
beiten und ehrenamtlich für unsere Senio-
ren tätig zu sein? 
Besuchen Sie uns einfach an einem Don-
nerstag Nachmittag in der Begegnungsstät-
te der Seniorenwohnanlage und machen 
sich ein Bild über unsere Aktivitäten. Fragen 
dazu beantworten wir auch gerne telefo-
nisch. 
Rosemarie Degen, Tel. 07738/284 
Dagmar Bichsel, Tel. 07738/5560 

Wir freuen uns auf Sie! 
 
Mittwoch-Seniorengymnastik 
Die Seniorengymnastik „Fit in den Tag“ fin-
det immer mittwochs von 09.30 - 10.30 Uhr 
mit Dagmar Bichsel in der Begegnungsstät-
te statt. Neue Teilnehmer/innen sind herz-
lich willkommen. 
„Reinschnuppern“ ist jederzeit möglich. 

Der Kinder- und Jugend-
sommer 2018 ist vorbei 
  
Die Steißlinger Kin-
der und die Gemein-
deverwaltung sagen 
ein herzliches „DAN-
KESCHÖN“ an alle 
Verantwortlichen und Mitwirkenden. 
  
Mit der Veranstaltung „Ökomobil“ gin-
gen wieder schöne, kreative, abwechs-
lungsreiche, interessante und aufregen-
de Wochen zu Ende. 
  
Insgesamt wurden 34 Veranstaltun-
gen  durchgeführt. 2 Veranstaltungen 
mussten mangels Beteiligung bzw. 
schlechtem Wetter abgesagt werden. 
168 Kinder  haben am Ferienprogramm 
teilgenommen. 
  
Ein herzliches Dankeschön an Frau Ma-
rianne Kuppel für ihr ehrenamtliches 
Engagement. Sie hat viele Stunden ihrer 
Freizeit mit der Planung und Durchfüh-
rung des Kinder- und Jugendsommers 
verbracht. Vielen Dank. 
  
Anmerkung:  Fotos von einzelnen Ver-
anstaltungen können auf unserer Home-
page www.steisslingen.de unter der Ru-
brik „Bildergalerie“ eingesehen werden. 

Saisonende im Freibad zum 
15.09.2018 

Schließfächer bitte ausräumen 
  
Wir bitten, alle Schließfachinhaber, ihre 
Depots bis spätestens 14.09.2018 zu 
räumen sowie den Schlüssel im Freibad 
abzugeben. 
  
Denken Sie bitte auch daran, Ihre Uten-
silien (Liegestühle, Sonnenschirme, etc.) 
abzuholen. 
  
Der Kiosk wird bei guter Witterung im 
Monat September an den Nachmittagen 
geöffnet bleiben.  
 
Ansonsten gelten die Winteröffnungszeiten: 
Das Freibad hat von 11.00 Uhr bis 17.00 
Uhr geöffnet. 
Benutzung des Freibades sowie Baden 
auf eigene Gefahr. 
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Kleiderladen des DRK

Heute starten wir wieder! 

Wir haben umgeräumt und bieten nun 
schöne und preiswerte Herbstmode zu den 
gewohnten Zeiten an. Einzig der Familien-
samstag wurde abgeschafft. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch im Klei-
derladen in der Radolfzeller Str. 3 (Kellerge-
schoss). 
 

Kinderhaus Storchennest

Umgestaltung der Gartenanlage im Stor-
chennest abgeschlossen 
Ein Garten mit Herausforderungen war der 
Wunsch der Kinderhausnutzer gerade für 
die älteren Kinder, nachdem der naturpäda-
gogische Gartenbereich dem Neubau Ende 
2016 weichen musste. 

Gemeinsam wurden andere Spielplätze be-
sichtigt, Ideen geschmiedet und mit den 
Kindern Pläne gezeichnet. Das Resultat war 
die Wasserspielanlage, welche bereits im 
Sommer 2016 installiert 
wurde, die Neuplatzie-
rung der Schaukel, um 
Rasenfläche zu gewin-
nen und die entstandene 
Fahrstrecke im Neubau-
bereich. Das Herzstück 
der Anlage bildet der 
nun in den Sommerfe-
rien entstandene „Spiel-
hügel“ mit verschiede-
nen Aufgängen, einem 
Kriechtunnel und einer 
Hangrutsche. Verschie-
dene Naturmaterialien, 
wie Holstämme, Steine, 
Pflanzen, Hackschnitzel 

und Kies, wurden in unterschiedlichen Hö-
hen verbaut, welche es zu „erfassen“ und zu 
„überwinden“ gilt. 
Ein herzliches Dankeschön geht an unse-
re Bauhofmitarbeiter, welche unsere Ideen 
aufgegriffen, ergänzt und in hervorragender 
Art und Weise umgesetzt haben. Einen wei-
teren Dank sprechen wir der Firma Schray 
für die Spende des Spielsandes und Herrn 
Schleith für die Organisation aus. 
  
 

Das Bundesarbeitsgericht 
hatte sich zuletzt mit der Fra-
ge auseinanderzusetzen, in-
wieweit dem Arbeitgeber ein 
Anspruch gegen den Arbeit-
nehmer auf Erstattung der 
Kosten für die Bearbeitung 
von Lohn- oder Gehaltspfän-
dungen zusteht (BAG, Urt. v. 
18.7.2006 - 1 AZR 578/05).

Dem Urteil lag ein Fall zugrun-
de, bei dem der Arbeitgeber 
aufgrund einer freiwillig mit 
dem Betriebsrat abgeschlos-
senen Arbeits- und Betriebs-
ordnung, für die Bearbeitung 
einer eingegangenen Ge-
haltspfändung jeweils eine 
Summe von 3 % des gep-
fändeten Betrags vom ver-
bleibenden Nettogehalt des 
Klägers einbehalten hatte. 
Über zwei Jahre belief sich die 
Gesamtsumme dieser Kosten 
auf annähernd 430,00 €.

Das Bundesarbeitsgericht 
stellt hierzu fest, dass es kei-

nen gesetzlichen Anspruch 
auf Erstattung der Kosten 
für die Bearbeitung von Ge-
haltspfändungen gäbe. Ein 
solcher Anspruch folgt we-
der aus Vorschriften der ZPO, 
noch aus Bestimmungen des 
BGB. Etwas Anderes kann 
sich auch nicht aus der abge-
schlossenen Arbeits- und Be-
triebsordnung ergeben, da 
die Betriebsparteien durch 
eine derartige Vereinbarung 
unverhältnismäßig in indi-
viduelle Rechtspositionen 
des Arbeitnehmers, wie das 
Recht auf freie Entfaltung 
der Persönlichkeit und die 
außerbetriebliche Gestal-
tung der Lebensverhältnisse, 
eingreifen. Damit hat der 
Arbeitgeber grundsätzlich 
die Bearbeitungskosten der 
Pfändung selbst zu tragen, 
es sei denn, dass die Parteien 
diesbezüglich eine ausdrück-
liche Regelungen über die 
Tragung einer Kostenpau-
schale durch den Arbeitneh-

mer im Arbeitsvertrag einzel-
vertraglich vereinbart hätten.
Bei Formulararbeitsverträ-
gen unterliegt eine derar-
tige Regelung jedoch der 
Kontrolle der §§ 305 � . BGB. 
Nach dieser Regelung ist 
die Vereinbarung eines pau-
schalen Erstattungsbetrages 
nur wirksam, wenn dem Ar-
beitnehmer in der Arbeits-
vertragsklausel ausdrücklich 
der Nachweis gestattet wird, 
dass dem Arbeitgeber ein 
Schaden nicht entstanden 
oder dieser niedriger ausge-
fallen ist. Auch rechtfertigt 
das Vorliegen häu� ger Lohn-
pfändungen in der Regel 
eine Kündigung nicht. Sozial 
gerechtfertigt im Sinne des 
§ 1 Abs. 2 KSchG kann eine 
ordentliche Kündigung aber 
dann sein, wenn im Einzelfall 
zahlreiche Lohnpfändungen 
oder Lohnabtretungen einen 
derartigen Arbeitsaufwand 
beim Arbeitgeber verur-
sachen, dass diese - nach 

objektiver Beurteilung - zu 
wesentlichen Störungen im 
Arbeitsablauf, etwa in der 
Lohnbuchhaltung, in der 
Rechtsabteilung oder in der 
betrieblichen Organisation 
führen. Jedoch bedarf es bei 
Vorliegen solcher wesentli-
cher Störungen im Einzelfall 
einer umfassenden Abwä-
gung der Interessen beider 
Arbeitsvertragsparteien. 
Insbesondere die Art und 
das Ausmaß des Arbeitsauf-
wandes sowie Größe und 
Struktur des Betriebes auf Ar-
beitgeberseite stehen hier ar-
beitnehmerseits der Anzahl 
der Lohnpfändungen im Ver-
hältnis zur Dauer der Betrieb-
szugehörigkeit, Lebensalter, 
Unterhaltsp� ichten, Wieder-
einstellungschancen des Ar-
beitnehmers, Vorliegen einer 
� nanziellen Notlage, etc. ge-
genüber. Fällt hierbei die In-
teressenabwägung zu Lasten 
des Arbeitnehmers aus, ist 
eine ordentliche Kündigung 

auch ohne vorherige Ab-
mahnung möglich, da es re-
gelmäßig  nicht in der Hand 
des Arbeitnehmers liegt, in-
wieweit seine Gläubiger von 
weiteren Lohnpfändungen 
Abstand nehmen. Lohnpfän-
dungen können insbeson-
dere auch bei Vertrauens-
stellungen eine ordentliche 
Kündigung rechtfertigen, 
soweit der Arbeitnehmer 
Zugri�  auf wesentliche Teile 
des Firmenvermögens hat 
und die Gefahr besteht, dass 
Firmenvermögen zur Schul-
dentilgung veruntreut wird.

Festzuhalten bleibt, dass 
bei Fehlen individueller 
arbeitsvertraglicher Rege-
lungen der Arbeitgeber die 
für Pfändungsmaßnahmen 
anfallenden Kosten in der 
Regel selbst zu tragen hat 
und diese Kosten auch nicht 
durch Betriebsvereinbarun-
gen dem Arbeitnehmer auf-
gebürdet werden können.

 DR. HANS-PETER WETZEL – FACHANWÄLTE/RECHTSANWÄLTE DR. WETZEL & BEHM  www.rawetzel.de

EXPERTENTIPP:  KOSTENLAST BEI LOHN- UND 
GEHALTSPFÄNDUNGEN

Das Bundesarbeitsgericht 

RECHTSANWÄLTE
INFORMIEREN



Gebr. Rimmele, Schulstraße 8, 78256 Steißlingen, Tel. 0 77 38/3 89

Beste Qualität - Guter Preis gültig ab Donnerstagmittag

Zum Klemenzenfest empfehlen wir:
Hackfleisch gemischt                              1 kg       6,99  €
zarte Kalbshüfte                                              100 g      2,49 €
zarter Sauerbraten                                         100 g       1,99 €
frischer Schweinebauch auch eingelegt   1 kg      8,99 €
Putenlyoner eigene Herstellung               1 kg   13,99 €
Maultaschen eigene Herstellung              1 kg   10,99 €
kesselfrische Fleischwurstringe            1 kg      8,99 €
Leberpastete                                        1 kg   11,99 €
Donnerstag und Freitag frischer Fisch

Diese Woche frische Blut- und Leberwürste
und Kesselfleisch

Auf Ihren Einkauf freuen sich Ihre Metzgermeister
Achim und Volker Rimmele mit Belegschaft

EinkaufsblattEinkaufsblatt
W I R  H A B E N G A N Z S C H Ö N  W A S Z U  B I E T E N

Steißlinger

Gasthof „Ochsen“ 
zum Klemenzenfest empfehlen wir unsere 

kesselfrischen Schlachtspezialitäten 
Auf Ihren Besuch freut sich Ihr Ochsenwirt 

Telefon 0 77 38 / 76 08 

PS: Unser Brauereiausflug finden am 24.10. statt  

Einkaufsplatz Steißlingen bequem, vernünftig, gut

Liquidations-Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2018 der
Raiffeisen-Warengenossenschaft Steißlingen eG i.L.

Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden:
Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten, Forderungen, liquide
Mittel und Verbindlichkeiten zum Nennwert ausgewiesen.
Die Rückstellungen decken die zu erwartenden Verpflichtungen.

Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres vom 01.01.2017 bis zum
31.12.2017 (EUR 486.619,43) wurde mit dem Verlustvortrag (EUR
42.091,43) saldiert und ist im Posten "Bilanzgewinn" enthalten.

Gläubigeraufruf:
Gemäß Beschluß der Generalversammlung vom 08.11.2017 ist unsere
Genossenschaft zum 31.12.2017 aufgelöst worden.
Wir bitten hiermit die Gläubiger der Genossenschaft ihre Ansprüche binnen
6 Monate, beginnend vom Zeitpunkt dieser Veröffentlichung, bei der 
Genossenschaft anzumelden.

Steißlingen, den 31.12.2017

Raiffeisen-Warengenossenschaft                           Die Liquidatoren:
Steißlingen eG i.L.                                                    Angela Diesch
Steißlingen                                                                Thomas Streit

Aktiva EUR

Sachanlagen 0,00
Finanzanlagen 0,00
Warenbestand 0,00
Forderungen 22.882,17
Liquide Mittel 465.727,64

488.609,81

Passiva EUR

Geschäftguthaben 13.761,40
Rücklagen 18.300,00
Bilanzgewinn 444.527,62
Rückstellungen 5.545,00
Verbindlichkeiten 6.475,79

488.609,81

Suche für Blechbearbeitungsmaschinen einen
Stellplatz, auch teilbare Halle ca. 100-150 qm. 

Bitte melden unter gkmaschinenhandel@gmx.de
---------------------- 

Handabkantmaschine JORNS
Abkantlänge 6020 mm, Blechstärke 1,25 mm, 
in sehr gutem Zustand ab sofort zu verkaufen.

Bild unter www.gkmaschinenhandel.de
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Vereine bitte beachten:  

Seeblickhalle - Klemenzenfest 2018 
Am Montag, 17.09.2018 findet die Bür-
gerehrung in der Seeblickhalle statt. 

Der Abbau und die Reinigung finden am 
Dienstagmorgen statt. 

Die Halle ist in der Zeit für den Ver-
einssport nicht nutzbar.

 

TuS

 Abt. Handball
Samstag, 15.09.2018 
18.15 TV Meßkirch   TuS Steißlingen II
20.00    TSV Blaustein  TuS Steißlingen I 

Am kommenden Wochenende sind nur zwei 
Mannschaften des TuS im Einsatz. Die Her-
ren I müssen in Blaustein antreten und soll-
ten nach der Niederlage vom vergangenen 
Wochenende punkten, wenn sie nicht früh-
zeitig ganz hinten in der Tabelle rangieren 
wollen. Für die Herren II beginnt die neue 
Runde mit dem Lokalderby in Meßkirch. 

Beim Aufsteiger ist der TuS von der Papier-
form her leichter Favorit. 
Am Sonntag bewirtet die Handballabteilung 
zusammen mit dem MSC wieder beim Kle-
menzenfest in der Torkel. Auch das Künstler-
café in der Mensa der Schule wird von den 
Handballern bewirtet.Die Abteilung würde 
sich über zahlreiche Besucher freuen. 

Vorschau: 
Am Samstag, den 22.09.2018 startet der 
Handball-Kindergarten für Kinder von drei 
bis sechs Jahren in die neue Saison. Beginn 
wie üblich um 10.00 Uhr. 
 
 

Aktives Rückentraining  
(Kursangebot) 
  
Einseitige Belastungen im Alltag und Beruf, 
falsche Körperhaltungen, zu wenig Bewe-
gung  führen immer wieder zu Verspannun-
gen und Schmerzen oder Rückenbeschwer-
den.. 
Dagegen hilft richtiges Training, basierend 
auf den neuesten Erkenntnissen im Sport. 
Gezielte Übungen beugen nachweislich so-
wohl Rückenschmerzen als auch Osteoporo-
se vor. Sie sind unseren Alltagsbewegungen 
angepasst und tragen dazu bei, eventuelle 
Defizite auszugleichen. 

In dem Kurs AKTIVES RÜCKENTRAINING 
werden intensive Übungen zur Kräftigung 
durchgeführt. Die Verbesserung der Mobili-
sation, Koordination, Körperwahrnehmung 

und Beweglichkeit sind ausserdem Schwer-
punkte der Stunden. Um Verspannungen zu 
lösen bzw. auch um Stress abzubauen wer-
den verschiedene Entspannungsmöglich-
keiten angeboten. 
Der Kurs richtet sich an alle (Frauen und 
Männer jeden Alters) die aufrecht und sta-
bil durchs Leben gehen möchten, Spass an 
der Bewegung haben und aktiv  für Ihre 
Körperhaltung etwas tun wollen, Tipps und 
Informationen zu Verhaltensänderungen in 
Beruf und Alltag sowie Infos zum eigenver-
antwortlichen Üben zuhause runden die 
Stunden ab. 
  
Kurstermine : 
dienstags 17.00 – 18.00 Uhr und  
   18.00 – 19.00 Uhr 
mittwochs 18.00 – 19.00 Uhr und  
   19.00 – 20.00 Uhr 
Kursdauer : 10 Kursstunden 
Kursbeginn :  Dienstag, 16. Oktober bzw. 

Mittwoch, 17. Oktober 2018 
Kursort :  Gymnastikraum Mindlestal-

halle 
Kurskosten :  € 55,--  Nichtvereinsmitglieder  

€ 40,--   Vereinsmitglieder 
des TuS 

Kursleiterin : Heidi Mayer 

Da die Teilnehmerzahl in den Kursen be-
grenzt ist, ist eine Anmeldung erforderlich 
– Tel. 5674 – oder mail : heidi-mayer@t-online.de 
bis 5. Oktober 2018 

Heidi Mayer freut sich auf Sie. 

 Abt. Turnen  – Kursübersicht 2018/2019
Frauen
Dienstag  09.00 -10.00 Uhr  aktiv in den Tag  Spiegelsaal/MTH  Heidi Mayer
Mittwoch  10.00 -11.00 Uhr  Fit+Gesund  Seeblickhalle  Irmgard Kornmayer
Mittwoch  19.00-20.00 Uhr  Fitness für Frauen  Schulturnhalle  Gabi Mandrella/Susanna Braun
Mittwoch  20.00-21.00 Uhr  Fitness Frauen 50+  Spiegelsaal/MTH  Monika Rapp
Donnerstag  20.15-21.15 Uhr  Fitness für Frauen  Seeblickhalle  Gabi Mandrella

Frauen & Tanz
Blue Orange Modern Dance
Dienstag  20.00-22.00 Uhr   Schulturnhalle  Anette Gönner

Aerobic
Montag  19.15-20.15 Uhr  Aerobic Mix  Seeblickhalle  Gerlinde Pröll
Montag  20.15-21.15 Uhr  Aerobic Auftritt  Seeblickhalle  Gerlinde Pröll/Patrycja Rimmele

Dance Aerobic, Hiphop und mehr
Donnerstag  19.00-20.00 Uhr   Schulturnhalle  Patrycja Rimmele

Männer
Dienstag  19.00-20.00 Uhr  Männer Fitness  Schulturnhalle  Thomas Kuppel /Georg Bauer
Mittwoch  20.15-21.15 Uhr  Fit Mix für Männer  Schulturnhalle  Thomas Kuppel/ Georg Bauer

Frauen und Männer
Montag  20.15-21.15 Uhr  Fit Mix Sie + Er  Schulturnhalle  Dagmar Garschke

Fitness für Anfänger/Wiedereinsteiger
Donnerstag  18.00-19.00 Uhr  Sie und Er  Schulturnhalle  Susanna Braun
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Senioren
Dienstag  09.00-10.00 Uhr Senioren Männer  Seeblickhalle  Christel Mattes/Dagmar Garschke
Mittwoch  09.00-10.00 Uhr  Senioren Frauen  Seeblickhalle  Renate Jaiter
Dienstag  10.00-11.00 Uhr  Senioren gemischt  Seeblickhalle  Christel Mattes

Volleyball
Dienstag  20.30 Uhr-22.00 Uhr  Seeblickhalle  Eckehard Hurm

Badminton
Erwachsene
Mittwoch  20.30-22.00 Uhr  Frauen/Männer  Seeblickhalle  Ekkehard Knobelspies

Jugend
Freitag  15.45-17.00 Uhr  Mädchen/Jungs  Seeblickhalle  Ekkehard Knobelspies

Alle Kinder – und Jugend Turnstunden beginnen ab dem Dienstag 18.09.2018, außer die Übungsleiter/Übungsleiterinnen haben in 
den einzelnen Gruppen einen anderen Beginn mitgeteilt

Kinderturnen
Eltern – Kind 1-3 Jahre  Freitag  9.30- 10.30 Uhr  Seeblickhalle  Anna Mohr, Susanne Laufer
3- Jährige  Beginn und Tag noch nicht bekannt, Informationen folgen
4-5 Jährige  Freitag  14.30-15.15 Uhr  Schulturnhalle   Katharina Schaufler, Lilli Heinrich, Sandra 

Fahl, Ramona Schweizer
4-5 Jährige  Freitag  15.15-16.00 Uhr  Schulturnhalle   Katharina Schaufler, Lilli Heinrich, Sandra 

Fahl, Ramona Schweizer
Vorschulkinder  Montag  16.30-17.15 Uhr  Schulturnhalle  Sarah Hirling, Jessy Körner,
     Lilly Küster
Vorschulkinder  Montag  17.15-18.00 Uhr  Schulturnhalle  Sarah Hirling, Jessy Körner,
     Lilly Küster
Allgemeines Turnen
Fit Kids 1-3. Klasse  Dienstag  17.00-18.00 Uhr  Schulturnhalle  Judith Zimmermann,
     Magdalena Josef
Aero Teens ab 4. Klasse  Dienstag  18.00-19.00 Uhr  Schulturnhalle  Sarah Hirling

Dance Arobic, Hiphop und mehr
ab 15 Jahren Donnerstag 19.00-20.00 Uhr Schulturnhalle Patrycja Rimmele

Grundlagen Turnen Jungs  
Freitag  16.00-17.00 Uhr  Schulturnhalle  Oliver Weber, Tobias Streit

Wettkampfturnen
SGW Turnen 1. Klasse !!!Neu!!!
Freitag  14.15-15.45 Uhr  Seeblickhalle  Eva Krummel, Anne Reinicke
SGW Gym Tanz 2. Klasse  Beginn und Tag noch nicht bekannt, Informationen folgen Alina Forster, Lena Niewöhner
SGW Turnen 3.-4. Klasse
Freitag  14.30-17.30 Uhr  Seeblickhalle Jessica Grübel, Stefanie Zimmermann
SGW Gym Tanz 5.-6. Klasse
Freitag  19.00-20.30 Uhr  Seeblickhalle  Sina Mandrella, Alina Forster
SGW Turnen 7. Klasse
Mittwoch  16.00-18.00 Uhr  Seeblickhalle  Eva Krummel, Hanna Knoll
Freitag  18.30-20.30 Uhr  Seeblickhalle  Eva Krummel, Hanna Knoll
TGW Turnen 10.-11. Klasse
Dienstag  17.00-19.00 Uhr  Seeblickhalle  Jessica Grübel, Stefanie Zimmermann
Freitag  17.00-19.00 Uhr  Seeblickhalle  Jessica Grübel, Stefanie Zimmermann

Wettkampfturnen Mädchen
Dienstag  18.30 -20.30 Uhr  Seeblickhalle  Oliver Weber

Turnen Fortgeschrittene Mädchen
Donnerstag  16.00-18.00 Uhr  Seeblickhalle  Oliver Weber

Grundlagen Turnen Mädchen ab 1. Klasse
Donnerstag  15.00-16.00 Uhr  Seeblickhalle  Oliver Weber, Maggy Buhl

Turnen Fortgeschrittene Jungs
Freitag  17.00-18.00 Uhr  Schulturnhalle  Oliver Weber, Tobias Streit

Gemischtes Turnen
Donnerstag  Nov.-Feb.  17.00-18.00 Uhr  Seeblickhalle  Oliver Weber
Donnerstag  März-Okt.  18.00-20.00 Uhr  Seeblickhalle  Oliver Weber 
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Fußballclub

SG Heudorf/Honstetten – FC Steißlingen 
0:4 (0:0) 
Im ersten Auswärtsspiel der Saison gewinnt 
der FC Steißlingen nach Leistungssteige-
rung in der zweiten Halbzeit noch mit 0:4, 
profitierte dabei aber auch von Fehlent-
scheidungen des Schiedsrichters. 

Die erste Halbzeit bot den Zuschauern we-
nig sehenswertes. Beide Mannschaften neu-
tralisierten sich weitgehend im Mittelfeld, 
Torraumszenen waren auf beiden Seiten 
Mangelware. Der FC Steißlingen spielte ide-
enlos und ohne Zug zum Tor. Die Heimelf 
konnte zwar mehr Zweikämpfe im Mittelfeld 
für sich entscheiden, hatte jedoch ebenfalls 
nur wenige gefährliche Aktionen vor dem 
Steißlinger Tor. Die beste Chance für die SG 
hatte Kohler nach etwa einer halben Stun-
de, doch sein Abschluss ging knapp neben 
das Tor. Der FCS war am ehesten noch bei 
Eckbällen gefährlich. Julian Damisch köpfte 
kurz vor der Pause den Ball aus kurzer Dis-
tanz über das Tor.

Die Heimelf kam etwas besser aus der Halb-
zeit und hatte eine erste gute Chance durch 
Kohler in der 50. Minute, doch seine Direk-
tabnahme ging deutlich über das Tor. Wenig 
später hatte der FCS Glück, dass Schieds-
richter Weyher nach einem Foul an Rigling 
nicht auf Strafstoß entschied und das Spiel 
großzügig weiter laufen ließ. Auf der ande-
ren Seite gab es dann Elfmeter für den FCS. 
Der Abwehrspieler der SG spielte bei die-
ser Aktion aber zunächst klar den Ball, alle 
berechtigten Proteste der Heimelf blieben 
erfolglos. Gent Zhuniqi verwandelte den 
Elfmeter sicher zum 0:1 für den FCS in der 
57. Minute. Der FC nutzte diese Phase aus 
und erhöhte nur zwei Minuten später auf 
0:2. Eine Freistoßflanke erreichte am langen 
Pfosten Dominik Mierisch, der den Ball aus 
kurzer Distanz über die Linie drückte. Der 
FCS hatte das Spiel nun gut im Griff und er-
zielte nach starker Vorarbeit von Philipp Eith 
das 0:3 durch Jonathan Dörr in 59. Minute. 
Die beste Chance für SG hatte erneut Koh-
ler in der 75. Minute. Sein Freistoß prallte 
gegen die Latte. Den Schlusspunkt setzte 
wieder der FC Steißlingen. Kapitän Eith ver-
wandelte in der 90. Minute einen Freistoß 
sehenswert zum 0:4 Endstand. Am kom-
menden Klemenzenfestwochenende muss 
der FCS erneut auswärts antreten. Gegner 
ist dann am Samstag um 16:00 Uhr der SC 
Buchheim-Altheim-Thalheim. 
 

Samstag, 15.09.18 um 15:00 Uhr 
SV Mühlhausen 3 - FC Steißlingen 3 

Samstag, 15.09.18 um 16:00 Uhr 
FC Steißlingen 2 - SG Heudorf/Honstetten 2
SC Buchheim-Altheim-Thalheim - 
FC Steißlingen 
 
 

Sportschützenverein

Sportlerehrung am Klemenzenfestmontag 
Im Rahmen der Sportlerehrung werden 
auch Aktive des Sport-Schützen-Vereins 
Steißlingen e.V. geehrt. In den Disziplinen 
Luftgewehr und Armbrust 10 m stellte unser 
Verein die Landesmeister. Deshalb werden 
am Montag Bernd Gebhard, Landesmeister 
Luftgewehr und Armbrust, so wie die Mann-
schaft in Armbrust 10m, ebenfalls Landes-
meister, mit den Schützen B. Gebhard, Sieg-
run Kugler und Daniel Blickle geehrt. Die 
Schützenmitglieder sind zur Ehrung herzlich 
eingeladen. 
  
Als kleiner Verein sind wir stolz darauf, dass 
in der Vergangenheit immer wieder Schüt-
zinnen und Schützen aus Steißlingen in 
verschiedenen Disziplinen für die Ehrung 
vorgeschlagen werden konnten. 
  
Training 
Die Umbauarbeiten werden bis Ende Sep-
tember dauern, wodurch kein Training mög-
lich ist. Bis dahin gilt es bei geselligen Treffen 
die Kameradschaft zu pflegen. 
  
Öffnungszeit  am Samstag: Das Schützen-
haus bleibt am Klemenzenfestsamstag ge-
schlossen. 

www.schuetzen-steisslingen.de    
  
 

Gesangverein Liederkranz

Kaffee - Kuchen - Melodien 

so lautet das Motto am Sonntag, den 23. Sep-
tember um 14.30 Uhr in unserer Torkel. 
Als Gastchor ist es uns gelungen den „Cho-
rohnenamen“ aus Konstanz zu gewinnen. 
Seit seiner Gründung im Jahre 2009 konnten 
sich die Sängerinnen und Sänger nie auf ei-
nen Namen einigen und so wurde der Chor 
ohne Namen als Pop und Rock-Chor weit 
über unsere Grenzen hinaus bekannt. 

Rund 60 Sängerinnen und Sänger aller Al-
tersgruppen präsentieren ein Repertoire aus 
bis zu achtstimmigen Rock und Pop-Liedern. 
Wir freuen uns bei Kaffee und selbsgemach-
ten Kuchen jeweils das passende Lied oder 
einen bekannten Rock oder einen bekann-
ten Pop-Song dazu anbieten zu können.    

Ganz sicher aber wird dieser Nachmittag für 
jede Altersgruppe zu einem besonderen Er-
lebnis werden. 
 

 

Kunst- und Kulturkreis

Das Klemenzenfest wird seit vielen Jah-
ren eröffnet mit einer Kunstausstellung im 
Rathaus. Sie sind alle herzlich eingeladen 
zur Vernissage am Donnerstag, 13. Sept. 
2018, 19.00 Uhr.
Wir zeigen Bilder von Ross Henriksen, (Isle 
of Skye, Schottland), jetzt mit Familie in Ra-
dolfzell arbeitend und wohnend.
Künstlerische Ausbildung 1987-91: Glas-
gow School of Art – BA (Hons) Fine Art: 
Schwerpunkt Malerei, Zeichnung und Criti-
cal Studies. Die im Rathaus gezeigten Bilder 
entstanden überwiegend 2018. Am Kle-
menzenfest-Sonntag ist die Ausstellung 
von 10.00 – 16.00 Uhr geöffnet.
Nachmittags ist der Künstler anwesend. 
Ausstellungsdauer bis 7. Oktober, zugängig 
zu Rathausöffnungszeiten sowie sonn- und 
feiertags von 10.00 -13.00 h. 

Freitag, 14. Sept 2018, 20.00 Uhr  sind 
Sie eingeladen zum Kabarett in der Torkel 
mit Martin Herrmann  (Kleinkunstpreis 
Baden-Württemberg 2018). Lassen Sie sich 
überraschen von seinem Programm„Keine 
Frau sucht Bauer“. Es gibt noch Karten im 
Vorverkauf: Volksbank Steißlingen, Touris-
tinfo im Rathaus (Tel. 929340) und im „Lädele“ 
/ Postagentur. 
 
 

Kath. Frauengemeinschaft
  
Dekanatsfrauenwallfahrt nach Donaue-
schingen Dienstag, 25.09.2018 
15 Uhr Rosenkranzgebet 
15.30 Uhr Eucharistiefeier mit Pfarrer Claudi-
us Stoffel (Gailingen) 
in der Stadtkirche St. Johann, Karlsstr. 71, 
Donaueschingen. 
Thema: „Suche den Frieden und jage ihm 
nach (Palm 34,15)“ 
Wenn möglich Gotteslob mitbringen. 
Die Kollekte ist für „Frauen in Not“ und „Kin-
derhilfe Bethlehem“. 
Der Gottesdienst soll durch einen Tanz be-
reichert werden. Alle, die mögen, bitte um 
14.30 Uhr in der Kirche/Altarraum sein. 
  
Abfahrtszeiten: 
13.10 Uhr Friedingen, Rathaus 
13.15 Uhr Beuren, Rathaus 
13.25 Uhr Schlatt, Rathaus 
13.35 Uhr Volkertshausen, Rathaus 
13.45 Uhr Steißlingen, Bushaltestelle Singe-
ner Straße beim Feuerwehrhaus. 
Ankunft ca. 14.30 Uhr in Donaueschingen. 
17 Uhr Weiterfahrt nach Hochemmingen 
zum Abendessen. 

Anmeldung bis 21.09. bei Moni Bieder-
mann, Tel. 1597 

---------- 

Glocken laden zum Gebet um den Frieden 
ein. Am 21. September  werden europaweit 
in der Zeit von 18.00 Uhr bis 18.15 Uhr die 
Kirchenglocken läuten und zum Gebet um 
den Frieden einladen. 
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 Pfadfinder

Die Sommerferien sind vorbei und die 
Pfadis gehen wieder los!
Hier sind die aktuellen Gruppenstunden-
zeiten für euch:
•	 Rover 1 (Elisa, Sarah, Stefan, Lara): 

Montag 18:30 – 19.30
•	 Rover 2 (Öwö, Ria): 

Donnerstag 19:00 - 20:00
•	 Rover 3 (Anne, Ele, Viki): Donnerstag 

17:30 - 19:00
•	 Pfadis (Seba, Angi, Hannes, Anika): 

Freitag 18:30 - 19:30
•	 Jufis 1 (Ria, Kevin, Felix, Mone): 

Dienstag 19:30 - 20:30
•	 Jufis 2 (Maren, Carina, David, Felix): 

Freitag 17:30 - 18:30
•	 Wös 1 (Verena, Nico, Daniel, Johanna): 

Freitag 17:30 - 18:30
•	 Wös 2 (Domi, Clara, Jana, Sebi, Annika, 

Anika): Dienstag 18:30 - 19:30
 
Besonders freut es uns, dass wir auch 
in diesem Jahr wieder neue Kinder 
aufnehmen können!
Bist du also in der 4. Klasse und hast Lust 
auf die Pfadis, dann schau doch einfach 
mal am Freitag, den 14. September 
2018 um 17:30 Uhr im Pfadiheim  vorbei 
und schnupper ein bisschen Pfadi-Luft.

Verena, Nico, Daniel und Johanna freuen 
sich auf dich! 

 
 

Spielgruppe

Anmeldung für den Flohmarkt rund 
ums Kind
 
Die Steißlinger Spiel- und Krabbelgruppe 
veranstaltet am 06. Oktober 2018 von 
10 bis 12 Uhr in der Seeblickhalle  wie-
der einen Flohmarkt rund ums Kind (Ein-
lass für Schwangere 9:30 Uhr). Verkauft 
werden gut erhaltene Kinderbekleidung 
und Kinderzubehör, wie Spielsachen oder 
Kindersitze. Für Kaffee und Kuchen ist ge-
sorgt.
Tischreservierungen für Anbieter werden 
unter der Nummer 0049 1590-3138022 
am Montag den 24.09.2018 von 20 bis 
21 Uhr für Steißlinger  und am Dienstag 
25.09.2018 ebenfalls von 20 bis 21 Ihr für 
Auswärtige entgegen genommen. Auf-
grund der Nachfrage können pro Person 
maximal 2 Tische reserviert werden. 

 

Wir treffen uns am Dienstag, den 18.09.18 
um 9:30 Uhr auf dem Spielplatz in der Kle-
mensstraße. Alle Kinder ab 1 Jahr in Beglei-
tung sind willkommen. Wir freuen uns auch 
über Nachwuchs! 
Für Fragen: 
Nathalie Octave, 2039895 
Kathrin Togny, 2145300 
Carolin Baumann, 015208856350 

CDU

Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann 
in Steißlingen 
Am Samstag, dem 15.09.2018, findet ab 
09:30 Uhr auch in Steißlingen der CDU-Akti-
onstag „Wo drückt der Schuh“ statt. Zwischen 
11:00 und 12:00 Uhr besucht uns die Kultus-
ministerin des Landes Baden-Württemberg, 
Frau Dr. Susanne Eisenmann im Ortskern 
bei Hugo Maier / Metzgerei Rimmele. Gerne 
möchten wir mit Ihnen über Themen spre-
chen, die Ihnen am Herzen liegen. 
Besuchen Sie unsere Homepage unter 
www.cdu-steisslingen.de. 

Beratung im Sozialrecht 

Die nächsten Sprechtage der VdK Sozial-
rechtsschutz gGmbH inRadolfzell  mit Petra 
Mauch finden am Dienstag, 2. Oktober von 
9 bis 15.30 Uhr  und am Donnerstag, 4. Ok-
tober von 8.30 bis 12 Uhr in der VdK-Ser-
vicestelle, Bleichwiesenstr. 1/1 statt. 
Die Beratung und rechtliche Vertretung um-
fasst die Rechtsgebiete aller gesetzlichen 
Sozialversicherungen (Kranken-, Unfall-, 
Renten-, Arbeitslosen und Pflegeversiche-
rung). Ebenso werden Mitglieder sowohl im 
Schwerbehinderten- und sozialen Entschä-
digungsrecht als auch in der Grundsicherung 
für Arbeitssuchende und im Alter vertreten. 
Eine vorherige Terminvereinbarung unter 
Tel. 07 7 32 / 92 36 0 ist erforderlich. 
Weitere Termine erfahren Sie dort auch! 

„Gemeinsam.Vielfältig.Stark.“ 
– Integrationskonferenz in 
Radolfzell  

Mit dem Titel „Gemeinsam.Vielfältig.Stark.“ 
findet am Samstag, 20. Oktober 2018 von 
9:30 Uhr bis etwa 15:30 Uhr im Berufs-
schulzentrum Radolfzell (Alemannenstr. 
15) die erste landkreisweite Integrations-
konferenz statt.  Das Amt für Migration und 
Integration des Landratsamtes Konstanz lädt 
hierzu alle Interessierten ein, um gemeinsam 
über zentrale Fragen der Integration im Land-
kreis Konstanz zu diskutieren sowie eigene 
Ideen und Anregungen einzubringen. 

Der Beschluss des Integrationskonzepts 
durch den Kreistag im vergangenen Früh-
jahr war ein erster wichtiger Schritt für die 
gemeinsame Integrationsarbeit im Landkreis 
Konstanz. Die Integrationskonferenz dient 
nun dazu, im gemeinsamen Dialog mit allen 
Beteiligten das Konzept mit Leben zu füllen 
und weiterzuentwickeln. Darüber hinaus 
werden bei der Veranstaltung gemeinsam In-
tegrationsansätze erarbeitet. Im Fokus stehen 
unterschiedliche Zielgruppen – wie etwa Kin-
der und Jugendliche, Frauen sowie Menschen 
ohne Bleibeperspektive – die im Integrations-
prozess vor ganz unterschiedlichen Proble-
men, Herausforderungen und Möglichkeiten 
stehen. 

Anmeldungen sind möglich bis 21. Sep-
tember 2018 bei der Integrationsbeauftrag-
ten des Landkreises Konstanz, Barbara Ette, 
E-Mail: barbara.ette@LRAKN.de, Tel.: 07531 
800-1178. Der Programmflyer steht in meh-
reren Sprachen (deutsch, englisch, arabisch 
und türkisch) auf der Webseite des Landkrei-
ses Konstanz unter www.LRAKN.de/integrati-
on zum Download zur Verfügung. 



Zur Einschulung Do., 13. Sept.  Mittagstisch
mit Schnitzel, Pommes und mehr

von 12.00 bis 14.00 Uhr
Von 17.00 bis 20.00 Uhr backen wir Dinnele.

Gerne auch zum Abholen.

Samstag, 15.09. ab 19.00 Uhr 

Dinneleabend
Sonntag, 16.09. 

Mittagstisch
mit Krustenbraten, Burgunderbraten und mehr

Ab 17 Uhr Dinnele 
Auf Ihre Reservierung freut sich 

Gasthaus Kreuz • Familie Ehrenbach
Hauptstr. 1 • 78256 Steißlingen/Wiechs • Tel. 07738 5713

E-Mail: Josef-Ehrenbach@gmx.de • www.kreuz-wiechs.de

Eselheim „Merlin“
auf dem Denklehof

in Engen-Welschingen
lädt ein zum

Tag der offenen Tür
Sonntag, 16. September 2018
11.00 Uhr bis 16.00 Uhr

• Informationen über den Verein
• Führungen durch Stall und Gelände
• Stand mit Essen, Getränken, Kuchen u. Ka�ee
• Auftritt Pepi 13.00  14.00 Uhr
• Bastelecke und Kinderschminken
• Verkaufstand und Wettbewerb
• Infostand Rehrettung HegauBodensee

Anreise: Entweder mit dem Auto oder Zug bis Bahnhof Welschingen-
Neuhausen (liegt kurz nach Welschingen auf der Strecke nach Engen). 
Ab da Shuttle-Dienst mit Bus.
Achtung: Benutzen Sie unbedingt unseren Shuttle-Dienst ab Bahnhof
Welschingen-Neuhausen. Auf dem Eselhof stehen wegen des Landschafts-
schutzes keine Parkplätze zur Verfügung. Zu Fuß erreichen Sie den Eselhof
vom Bahnhof in einer guten halben Stunde Wanderzeit. Der Weg ist mit
Ballons gekennzeichnet. Weitere Infos auf unserer Webseite.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Erna Schmid und ihr Team
Esel in Not e.V.  |  Denklehof  |  D-78234 Engen-Welschingen
Tel.: 07733 5035 888 |  info@eselinnot.de |  www.eselinnot.de

Hegau Symphonixx 
- das Sinfonieorchester für Laien im Hegau 
In Zusammenarbeit mit der Musikschule der Gemeinde Steißlingen
bieten wir Musik von Barock bis Rock, sinnvolle sinfonische Frei-
zeitgestaltung, Geselligkeit. 
Jedes Instrument für Sinfonieorchester ist herzlich willkommen. 
Mögliche Probetage: Mo., Di.: abends Sa., So.: ganztägig 

(bitte Wunsch angeben) 

Kontakt: Heiko Jahnke, Musikschule Steißlingen, 07738/5307
(Mo.-Fr. nachmittags) • Eve Weigmann • eve.ados@gmx.de 



Rentnerin sucht 2-2,5 Zi-Whg. zur Miete.
Gerne mit Balkon o. Terrasse 

Tel. 0176 56898077 

GENIEßEN SIE 
in unserem schönen Naturgarten

unsere frischen Sommersalate

Ö�nungszeiten: 
Fr. u. Sa. ab 18.00 Uhr 
Sonn- und Feiertage ab 11.00 Uhr
Tannenbergstr. 16
78253 Eigeltingen-Münchhöf
Tel. 07771/2512 • Fax 07771/1303 

Hallo Leonie,
zur Einschulung wünschen 

wir Dir alles Gute, viel Spaß

und Freude beim Lernen.

Oma Hanne und Opa Paul

Mietgärtner!
Wir erledigen für Sie sämtliche

gärtnerischen Arbeiten.
Gartenpflege - Neu - u. Umgestaltungen

Info: Tel. 07771 / 87 67 87 • Mobil 0163 / 3 43 47 89 • E-Mail: info@mink-gaerten.de

seit 1995

Krankenschwester-Heilpraktikerin 

sucht 3-Zimmer-Einliegerwohnung 
Suche 3-Zi.-Einliegerwohnung in ländlicher Gegend oder 
Ortsrand, in ruhiger Lage, mit Garten, gerne mit Garage 
und Einbauküche. Tel. 0170-1484527 - bitte ab 15 Uhr 









Ärztliche Notdienste 
Ärztl. Bereitschaftsdienst    116 117 
Krankentransport  19222 
(mit Handy Vorwahl /19222) 
Krankenhaus Singen  07731/89-0 
Krankenhaus Radolfzell  07732/88-1 
Kinderärztl. Bereitschaftsd.    0180/6077312 
Augenärztl. Bereitschaftsd.    0180/6075312 
Zahnärztlicher Notdienst  01803 / 222 555 25 
Hals-Nasen-Ohren    0180/6077211
-Notfallpraxis Klinikum Villlingen-Schwenningen 

Tierarztnotdienst   

15.09. und 16.09.2018
Dr. Karin Marko, Widerholdstr. 17, Singen 
Tel.: 07731/68097

Apothekennotdienst  
(ab 08.30 bis 08.30 Uhr am Folgetag) 
www.aponet.de / Tel.: 0800 0022833 

Samstag, 15.09.2018
Bahnhof-Apotheke, Gottmadingen
Poststr. 2, Tel.:  07731/72224

Sonntag, 16.09.2018
AVIE-Apotheke im REAL, Singen
Georg-Fischer-Str. 15, Tel.: 07731/827657

Wichtige Rufnummern  
Notruf  110 
Notarzt/Rettungsdienst/Feuerwehr  112 
Polizei Steißlingen  97014 
Polizei Singen  07731/888-0 
Wasserversorgung  0173/3238287 
Stromversorgung Notruf  0800/8008996 
Gasversorgung  0800/7750007 
Kath. Pfarramt  262 
Evang. Pfarramt  5900 
Dorfhelferinnenstation / Sozialdienst 
Mo-Fr 9-12 Uhr  1707 
Dorfhelferinnenstation am Nachmittag und 
Wochenende  07775/938934 
Sozialstation Stockach  07771/93620 
Hospizverein Singen/Hegau  07731/31138 
Helianthum Pflegestätte  9393-0 
Kath. Bücherei Steißlingen  923004 
Tagesmütterverein  07732/8233888 
Bürger für Bürger Büro  07738/9397790

Gemeindeverwaltung  
Rathaus & Touristinfo  
Mo-Fr 8.00-12.30 Uhr + Mi 14.00-18.00 Uhr 
Telefon  9293-0 
Fax  9293-59 
www.steisslingen.de 
gemeinde@steisslingen.de 
touristinfo@steisslingen.de 
Ortsvorsteher Wiechs, Herr Herz  93 96 00 
Schule  9293-61
Hausmeister  0171/5522055
Schule/Kinderhaus/Begegnungsstätte, 
Herr Hubenschmid
Kinderhaus Storchennest  1052 
Gemeindemusikschule  5307 
Hausmeister und  0160/90671568 
Hallenwart, Herr Bach 
Bauhof  923853 
Seeblickhalle  7662 
Sporthalle Mindlestal  688

Kath. Pfarrgemeinde  
St. Remigius Steißlingen 

Gottesdienstordnung  
vom 15. bis 23. September 2018 

Samstag, 15. September 
18.30 Uhr Vorabendmesse in Hausen 

Sonntag, 16. September    Klemenzenfest 
9.00 Uhr Festgottesdienst mit Orchester-
messe G-Dur von Schubert in Konzelebrati-
on: StPfr. Ruf, Pater Dr. Martin Maier und Pfr. 
i.R. S. Meier (30 bzw. 40 Jahre priesterlicher 
Dienst) 
anschließend Prozession und Abschluß in 
der Kirche 

Friedingen 10.30 Uhr Messe 

Montag, 17. September 
10.30 Uhr Hl. Messe im Helianthum 

Dienstag, 18. September 
9.00 Uhr Frauenmesse 

Donnerstag, 20. September 
19.00 Uhr Hl. Messe mit Kelchkommunion 

Samstag, 22. September 
14.30 Uhr Taufe in Heiligkreuz 
18.30 Uhr Vorabendmesse R 

Sonntag, 23. Sepember 
Friedingen 9.00 Uhr Hl. Messe 
Pfarrbüro Steißlingen Kirchstraße 9 geöffnet 
Di. bis Fr. 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr, Tel. 262 
Mail 
pfarramt.steisslingen@kath-hegau-mitte.de 

Remigiushausbelegung Frau Benzinger 
Tel.   5001

Pfr. Ruf  0170 404 2912  
  
 

Evangelische Kirchengemeinde 
Steißlingen-Langenstein 

Pfarrerin Martina Stockburger 
Friedhofstr. 19, 78256 Steißlingen 
Tel.: 07738/5900, Fax. Nr.: 07738/923123, 
Email: 
steisslingen-langenstein@kbz.ekiba.de 
 
Aktuelle Informationen: 
www.steisslingen-evangelisch.de 
  
Pfarrerin Martina Stockburger erreichen 
Sie – auch außerhalb der Bürozeiten – unter 
Tel. 07738/5900  oder per 
Mail: martina.stockburger@kbz.ekiba.de. 
  
Dienstzeiten Pfarrbüro,  
Sekretärin Inga Metz: 
jeden Mo., 17 – 18 Uhr, 
Mi. und Do., 9 – 11 Uhr 

Am Donnerstag, 13.09.2018 bleibt das 
Pfarrbüro geschlossen! 
  
G o t t e s d i e n s t e: 
Sonntag, 16.09.2018,  
9:30 Uhr, Steißlingen, Gottesdienst, 
Pfrin. Stockburger 
9:30 Uhr, Steißlingen,  KiGo, Team 
11:00 Uhr, Langenstein, Gottesdienst, 
Pfrin. Stockburger 
  
Sonntag, 23.09.2018, 
9:30 Uhr, Steißlingen, Gottesdienst, 
Prädikant Niederhofer 
9:30 Uhr, Steißlingen,  KiGo, Team 
  
W e i t e r e  V e r a n s t a l t u n g e n: 
Sonntag, 16.09.2018 
9:30 Uhr, Einladung zur Kindergottes-
dienstreihe zu Erntedank für alle Kinder 
im Kindergarten- und Grundschulalter.  
Der Kindergottesdienst zum Thema „Wenn 
Gott bei mir ist...“ findet statt am 16.09. 
und 23.09.2018 und beginnt jeweils um 9:30 
Uhr in der Friedenskirche, Steißlingen. Zum 
Abschluss dieser Kindergottesdienstreihe 
feiern wir gemeinsam mit der ganzen Ge-
meinde das Erntedankfest am Sonntag, 
30.09.2018 in der Friedenskirche in Steiß-
lingen. 
Im Anschluss laden wir ein zur Gemeinde-
versammlung bei Zwiebelkuchen und Su-
ßer. 
  
Mittwoch, 19.09.2018, 
16 Uhr, Konfi-Treff im Gemeindehaus 
Steißlingen 
1. Treffen nach den Sommerferien und 
Vorbereitung auf die Freizeit 
  
Gebetszeit:  jeden  Freitag um 19:00 Uhr in 
der Kirche in Steißlingen. 
  
Seniorengymnastik: ist für alle Interessier-
ten ab 05. September wieder jeden Mitt-
woch um 10:00 Uhr im Evang. Gemeinde-
haus Steißlingen. 
  

V o r a n k ü n d i g u n g: 
Freitag, 21.09. bis Sonntag 23.09.2018 
Konfi-Freizeit im Camp in Aulendorf 
  

Sonntag, 30.09.2018, 
Gemeindeversammlung 
Einladung zur Gemeindeversammlung 
im Anschluss an den Erntedank-Gottes-
dienst um 9:30 Uhr in Steißlingen. 
Tagesordnung:
1. Wahl des stellvertretenden Vorsitzen-

den der Gemeindeversammlung
2. Rechenschaftsbericht des Kirchenge-

meinderats
3. Regionalisierung
4. Gottesdienstzeiten für Langenstein
5. Eventteams bilden
6. Beteiligung in der Gemeinde
7. Sonstiges
 
Michael Stumpf 
(Vorsitzender	der	Gemeindeversammlung) 


